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Landesverordnung über die Zuständigkeiten für 
die Schulaufsicht in besonderen Fällen

Vom 23. Oktober 2019

Aufgrund des § 137 Absatz 1 Satz 1 des Schulgesetzes (SchulG) vom 24. Januar 2007  
(GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
12. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 896), verordnet die Landesregierung:

§ 1 
Seemannsschule (Lübeck-Travemünde)

(1) Das für Wirtschaft und Verkehr zuständige Ministerium ist zuständig, für die Schleswig-
Holsteinische Seemannsschule in Lübeck-Travemünde

1. die Aufgaben der Schulgestaltung nach § 125 Absatz 2 Nummer 1 und 2 SchulG wahrzu-
nehmen und nach § 126 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 sowie 5, 6 und 9 SchulG durch Verord-
nung zu regeln sowie

2. Verwaltungsvorschriften nach § 126 Absatz 3 Satz 1 und 3 SchulG zu erlassen.
Soweit das für Wirtschaft und Verkehr zuständige Ministerium keine besonderen Regelungen 
gemäß Satz 1 Nummer 1 oder 2 getroffen hat, gelten jeweils die durch das für Bildung zustän-
dige Ministerium erlassenen Vorschriften für die Schulart Berufsschule und die Lehrkräfte an 
berufsbildenden Schulen.

(2) Das für Wirtschaft und Verkehr zuständige Ministerium ist auch zuständig für die Aufgaben 
der Schulaufsicht nach

1. § 125 Absatz 3 Nummer 1, 2 und 4 SchulG,
2. § 125 Absatz 3 Nummer 3 SchulG im Rahmen der Zuständigkeit als oberste Dienstbehörde 

oder als Vertreter des Arbeitsgebers für die Lehrkräfte und
3. § 125 Absatz 4 SchulG.

§ 2 
Lehrkräfte an Justizvollzugsanstalten

Das für Justiz zuständige Ministerium ist zuständig für die Aufgaben der Schulaufsicht nach  
§ 125 Absatz 3 Nummer 3 SchulG im Rahmen der Zuständigkeit als oberste Dienstbehörde 
oder als Vertreter des Arbeitsgebers für die Lehrkräfte an den Justizvollzugsanstalten.

§ 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Landesver-
ordnung über die Zuständigkeiten für die Schulaufsicht in besonderen Fällen vom 28. Oktober 
1993 (GVOBl. Schl.-H. S. 526), Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Verordnung vom 
16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 23. Oktober 2019
Daniel Günther  

Ministerpräsident

Dr. Sabine Sütterlin-Waack  
Ministerin für Justiz, Europa,  

Verbraucherschutz und Gleichstellung

Karin Prien  
Ministerin für Bildung,  

Wissenschaft und Kultur
Dr. Bernd Buchholz  

Minister für Wirtschaft, Verkehr,  
Arbeit, Technologie und Tourismus

Dr. Heiner Garg  
Minister für Soziales, Gesundheit,  

Jugend, Familie und Senioren
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Erstattungsbeträge an das Land 
für das Haushaltsjahr 2019

Runderlass des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur vom 10. September 
2019 - III 121 - 0621.2/2019

Zur Durchführung der Bestimmungen des 
§ 113 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 in Ver-
bindung mit § 150 Absatz 2 des Schleswig-
Holsteinischen Schulgesetzes (SchulG) vom 
24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, 
ber. S. 276), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Haushaltsbegleitgesetzes 2019 vom 12. 
Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 896) 
werden die Erstattungsbeträge an das Land 
für das Haushaltsjahr 2019 wie nachstehend 
aufgeführt festgesetzt.

Schulart Erstattungsbeträ-
ge 2019 für den 
Besuch von Ersatz-
schulen in Schles-
wig-Holstein und in 
Hamburg (1)

Grundschule 977 Euro

Regionalschule, Ge-
meinschaftsschule 862 Euro

Waldorfschule  
Jahrgangsstufen eins 
bis vier 977 Euro

Waldorfschule  
Jahrgangsstufen fünf 
bis dreizehn 862 Euro

Gymnasium  
Jahrgangsstufen fünf 
bis dreizehn 706 Euro

sonstiges Förderzen-
trum (ohne Förder-
schwerpunkt geistige 
Entwicklung) 1.338 Euro

Inklusions-Zuschlag 
für sonstige Förder-
schwerpunkte (ohne 
Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung) 
an einer allgemein 
bildenden Schule 1.036 Euro

Schulart Erstattungsbeträ-
ge 2019 für den 
Besuch von Ersatz-
schulen in Schles-
wig-Holstein und in 
Hamburg (1)

Förderzentrum mit 
Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung 7.940 Euro

Inklusions-Zuschlag 
für Förderschwer-
punkt geistige Ent-
wicklung an einer 
allgemein bildenden 
Schule 245 Euro

Berufsschule 271 Euro

Berufsvorbereitung 271 Euro

Berufsfachschule 284 Euro

Fachschule für:

–  Sozialpädagogik, 
Sonderpädagogik, 
Wirtschaft 284 Euro 

–  Technik, Lebens- 
mitteltechnik 294 Euro

Berufliches  
Gymnasium 341 Euro

Fachoberschule 341 Euro

Berufsoberschule 341 Euro

Inklusions-Zuschlag 
für sonstige Förder-
schwerpunkte (ohne 
Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung) 
an einer berufsbilden-
den Schule 648 Euro

Inklusions-Zuschlag 
für Förderschwer-
punkt geistige Ent-
wicklung an einer be-
rufsbildenden Schule 153 Euro
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Schulart Erstattungsbe-
träge 2019 für 
den Besuch von 
Ersatzschulen der 
dänischen Min-
derheit in Schles-
wig-Holstein (2)

Grundschule 1.222 Euro
Gemeinschaftsschule 1.077 Euro
sonstiges Förderzen-
trum (ohne Förder-
schwerpunkt geistige 
Entwicklung) 1.673 Euro
Inklusions-Zuschlag für 
sonstige Förderschwer-
punkte (ohne Förder-
schwerpunkt geistige 
Entwicklung) 1.296 Euro

Schulart Erstattungsbeträ-
ge 2019 für den 
Besuch von öf-
fentlichen Schulen 
in Hamburg (3)

Grundschule 1.139 Euro
Regionalschule 885 Euro
Gymnasium 761 Euro
Gemeinschaftsschule 998 Euro
Förderzentrum mit 
Förderschwerpunkt 
„Lernen“ 3.571 Euro
Förderzentrum mit  
Förderschwerpunkt 
„geistige Entwicklung“ 6.469 Euro
Berufsschulbildungs-
gänge in Vollzeit / Aus-
bildungsvorbereitendes 
Jahr / Berufsgrundbil-
dungsjahr 813 Euro
Fachschule und Berufs-
fachschule (Vollzeit) 475 Euro
Berufliches Gymnasium 
und Fachoberschule 
einschließlich Berufs-
oberschule (Vollzeit) 659 Euro

Erläuterung:

(1):  Gemäß § 113 Absatz 2 Nummer 2, Num-
mer 3 und Nummer 4 SchulG beträgt die 
Höhe des Erstattungsbetrages für den 
Besuch der deutschen Ersatzschulen an 
Förderzentren mit dem Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung 100 %, an all-
gemein bildenden Schulen und sonstigen 
Förderzentren (alle Förderschwerpunkte 
außer geistige Entwicklung) 80 % und 
an berufsbildenden Schulen 50 % der 
Sachkostenanteile im Jahr 2019.

Für Schülerinnen und Schüler mit einem 
festgestellten sonderpädagogischen 
Förderbedarf, die in einer allgemein 
bildenden oder berufsbildenden Er-
satzschule beschult werden, wird ein 
Inklusions-Zuschlag berücksichtigt, der 
beim Sachkostenanteil der Förderzentren 
unberücksichtigt geblieben ist (§ 121 
Absatz 4 Satz 2 und Satz 3 in Verbindung 
mit Absatz 6 SchulG).

(2):  Für den Besuch der Schulen der däni-
schen Minderheit beträgt die Höhe des 
Erstattungsbetrages gemäß § 113 Abs atz 
2 Nummer 1 SchulG 100 % der Sach-
kostenanteile im Jahr 2019.

Zum Inklusions-Zuschlag vergleiche 
Nummer (1).

(3): Der Betrag entspricht dem Richtwert 
für das Jahr 2011 (Schulfinanzen 2009) 
auf der Grundlage der §§ 111 und 112 
SchulG in der bis zum 31. Dezember 
2011 geltenden Fassung.

Einstellung des Unterrichtsbetriebs 
der Handelslehranstalt Neumann 
in Itzehoe zum 31. Juli 2019

Bekanntmachung des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur vom 10. Sep-
tember 2019 – III 3413 - 3283.99.700

Die Handelslehranstalt Neumann (Ersatzschu-
le), Sandberg 12 in 25524 Itzehoe hat ihren 
Unterrichtsbetrieb zum 31. Juli 2019 einge-
stellt. Alle der Handelslehranstalt Neumann 
gemeinnützige BildungsgeseIIschaft mbH 
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erteilten Ersatzschulgenehmigungen wurden 
aufgehoben. Die nach der Landesverordnung 
über die Verarbeitung personenbezogener 
Daten an öffentlichen Schulen (Schul-Daten-
schutzverordnung - SchulDSVO) vom 18. Juni 
2018 aufbewahrungspflichtigen Unterlagen 
werden vom rbz Steinburg, Juliengardeweg 
9-13 in 25524 Itzehoe aufbewahrt.

Durchführungsbestimmungen zu 
den zentralen Abschlussprüfungen 
zum Ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss und zum Mittleren 
Schulabschluss im Schuljahr 2019/20

Erlass des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur vom 18. Oktober 2019 – III 355

Vorbemerkung

Alle Informationen, die die Abschlussarbei-
ten betreffen, sind im Internet unter https://
za.schleswig-holstein.de zu finden. Die grund-
sätzlichen Prüfungsregelungen sind in den 
Schulartverordnungen dargelegt und weiter-
hin verbindlich. Die nachfolgenden Ausführun-
gen regeln ergänzend die praktische Durch-
führung der zentralen Abschlussprüfungen.

1 Zeugnisse - Abschlusszeugnisse für den 
Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss 
und den Mittleren Schulabschluss 

Die Noten der schriftlichen Abschlussarbeiten 
in Deutsch, Mathematik und Englisch sowie der 
Projektprüfung und gegebenenfalls der münd-
lichen Prüfung(en) sind im Abschlusszeugnis 
gesondert auszuweisen. Die Abschlusszeugnis-
se sind gemäß Erlass vom 6. September 2018 
(NBl. MBWK. Schl.-H. Seite 471) auszustellen. 
Im Abschlusszeugnis kann gemäß § 14 Ab-
satz 5 Satz 1 Gemeinschaftsschulverordnung 
(GemVO) die Abschlussnote in Englisch durch 
die Herkunftssprachenprüfung ersetzt werden. 
Der im Unterricht erworbene Kenntnisstand 
in Englisch wird gemäß § 14 Absatz 5 Satz 
2 GemVO gesondert im Abschlusszeugnis 
bescheinigt. 

Beim Erwerb des Ersten allgemeinbilden-
den Schulabschlusses nach freiwilliger 
Teilnahme bzw. vorheriger Verpflichtung zur 

Teilnahme an der Abschlussprüfung wer-
den im Abschlusszeugnis alle Noten auf der 
Anforderungsebene zum Erwerb des Ersten 
allgemeinbildenden Schulabschlusses ausge-
wiesen. Dabei ist gegebenenfalls die Übertra-
gungsskala anzuwenden (siehe „Landesver-
ordnung über die Erteilung von Zeugnissen, 
Noten und anderen ergänzenden Angaben in 
Zeugnissen (ZVO)“ vom 18. Juni 2018).

Das Abschlusszeugnis wird erteilt, wenn die 
Schülerin/der Schüler die Schule verlässt. 
Bei Fortsetzung des Schulbesuchs auf der 
Anforderungsebene zum Erwerb des Mittle-
ren Schulabschlusses an derselben Schule 
erhält die Schülerin/der Schüler eine form-
lose Bescheinigung der Schule über die in 
der Prüfung zum Ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss erbrachten Leistungen.

Die Note der im ersten Schulhalbjahr oder im 
Schuljahr zuvor abgelegten Projektprüfung 
darf nicht im Versetzungszeugnis der vorher-
gehenden Jahrgangsstufe oder im Halbjah-
reszeugnis erscheinen, sondern wird erst im 
Abschlusszeugnis ausgewiesen.

2 Termine

2.1 Prüfungszeitraum

Die Schulen sollen Klassenfahrten, Wander-
fahrten, bewegliche Ferientage, Projekte und 
andere Vorhaben so planen, dass der Prü-
fungszeitraum für die Abschlussklassen nicht 
berührt wird. Dies gilt sowohl für die Haupt- 
als auch für die Nachschreibtermine.

2.2 Termine 2020

29.04.2020  ESA Deutsch / MSA Englisch

05.05.2020  ESA / MSA Herkunftssprachen-
prüfung (schriftlich)*

07.05.2020  ESA Englisch / MSA Mathematik

14.05.2020  ESA Mathematik / MSA 
Deutsch

11.05. bis Sprachpraktische Prüfung 
13.05.2020** Englisch ESA / MSA, Zeitraum 1

26.05.2020 Nachschreibtermin Deutsch

28.05.2020 Nachschreibtermin Englisch
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29.05.2020 Nachschreibtermin Mathematik

02.06. bis Sprachpraktische Prüfung 
04.06.2020** Englisch ESA / MSA, Zeitraum 2

ab 08.06.2020*** mündliche Prüfungen

* Ersatzprüfung gemäß §14 GemVO; die 
mündlichen Prüfungen zur Herkunftsspra-
chenprüfung finden in der 12. Kalenderwoche 
2020 statt. 

** Für die sprachpraktische Prüfung im Fach 
Englisch stehen den Schulen zwei Prüfungs-
zeiträume zur Auswahl. Jede Schule ent-
scheidet selbst über deren Nutzung. Um den 
sprachpraktischen Teil zu entzerren, können 
auch beide Zeiträume genutzt werden.

*** Die mündlichen Prüfungen, die im Rah-
men von Externenprüfungen (gemäß Exter-
nenPVO) abgenommen werden, können zwei 
Wochen früher als die mündlichen Prüfungen 
zu den regulären Prüfungen beginnen.

3 Bereitstellung der schriftlichen Prüfungs-
aufgaben für die Schulen

Für den Haupttermin werden die Prüfungsauf-
gaben sowie die Lösungs- und Bewertungs-
hinweise für die Lehrkräfte zentral gedruckt 
und die Tonträger (Audio-CD für den Haupt-
termin bzw. eine Audio-Datei für den Nach-
schreibtermin) für den Prüfungsteil „Hörver-
stehen“ im Fach Englisch bereitgestellt.

3.1 Erhalt der Prüfungsunterlagen

Die Schulen erhalten Ende Januar 2020 vom 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur ein Passwort für den Prüfungsdurch-
gang 2019/20.

Vom 3. bis 7. Februar 2020 sind dem Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
über die Internetanwendung die Schülerzah-
len zu melden. 

Die Anlieferung der ID-Karte erfolgt in der 12. 
Kalenderwoche.

Die Prüfungsunterlagen für den Haupttermin 
werden am 21. April 2020 zwischen 9.00 und 
12.00 Uhr gegen Vorlage der ID-Karte ausge-
liefert. 

Die Prüfungsunterlagen für den Haupttermin 
sind unmittelbar nach Erhalt des Paketes von 
der Schulleiterin oder vom Schulleiter oder ei-
nem von dieser oder diesem beauftragten Mit-
glied der Schulleitung auf Vollständigkeit zu 
kontrollieren. Ein beiliegender Packzettel listet 
den vorgesehenen Inhalt auf. Der beiliegende 
Tonträger für den Prüfungsteil „Hörverstehen“ 
im Fach Englisch wird auf Funktionsfähigkeit 
in den schulischen Abspielgeräten getestet. 
Danach ist das Paket erneut mit den mitgelie-
ferten Siegeln (Aufkleber) zu verschließen. 

Für den Nachschreibtermin und den sprach-
praktischen Prüfungsteil im Fach Englisch 
werden die Prüfungsaufgaben sowie die 
Korrekturanweisungen für die Lehrkräfte 
einschließlich der Tondateien elektronisch 
zum Download bereitgestellt. Der Download 
erfolgt durch die Schulleiterin/den Schulleiter 
oder eine von dieser/diesem beauftragten 
Lehrkraft der Schule von einem geschützten 
Server des Landesnetzes bzw. vom Schul-
rechner. Weitergehende Hinweise und Er-
läuterungen zur elektronischen Übermittlung 
(sowie die Bekanntgabe des Termins des 
elektronischen Downloads) erfolgen rechtzei-
tig vor der Prüfung. 

3.2 Verwahrung der Prüfungsunterlagen

Die Prüfungsunterlagen für den Haupt- und 
den Nachschreibtermin werden durch die 
Schulleiterin bzw. den Schulleiter bis zum 
Prüfungstag unter Verschluss verwahrt. Den 
Fachlehrkräften werden die Prüfungsunter-
lagen erst am jeweiligen Prüfungstag frühes-
tens um 7.00 Uhr morgens im Dienstzimmer 
der Schulleiterin/des Schulleiters von einem 
Mitglied der Schulleitung übergeben. Eine 
Einsicht der Fachlehrkräfte in die Prüfungs-
unterlagen vor dem genannten Zeitpunkt ist 
nicht zulässig.

Die Öffnung der Pakete beim Haupttermin, 
die Kontrolle der Unterlagen und die Einsicht 
durch die Fachlehrkräfte sind im Protokoll 
festzuhalten. Gravierende, die Prüfung beein-
trächtigende Abweichungen sind zu protokol-
lieren und unverzüglich dem Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur mitzuteilen. 



SCHULVERWALTUNG

NBI.MBWK.Schl.-H. 2019 311

3.3 Geheimhaltung

Die Prüfungsunterlagen für den Haupt- und 
den Nachschreibtermin verbleiben bis zum 
Prüfungstag in der Schule vollständig unter 
Verschluss. Am Morgen des Prüfungstages 
werden die Prüfungsunterlagen den Fachlehr-
kräften ausgehändigt.

Die Schulleiterin/der Schulleiter gewährleistet, 
dass die Geheimhaltung der Prüfungsunterla-
gen von der Anlieferung bzw. vom Zeitpunkt 
des Downloads bis zur Ausgabe an die Prü-
fungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer 
gewahrt bleibt. Werden Prüfungsaufgaben 
vorzeitig bekannt oder wird auf Prüfungsauf-
gaben vorzeitig hingewiesen, ist dies unver-
züglich der zuständigen Schulaufsicht zu 
melden. 

Nach dem Prüfungstermin dürfen die Prü-
fungsaufgaben im laufenden Schuljahr nicht 
im regulären Unterricht verwendet werden.

4 Gewährung und Anwendung des Nach-
teilsausgleichs

4.1 Allen Schülerinnen und Schülern mit ei-
ner lang andauernden oder vorübergehenden 
erheblichen Beeinträchtigung der Fähigkeit, 
ihr vorhandenes Leistungsvermögen darzu-
stellen, die an der Prüfung teilnehmen, hat 
die Schule gemäß § 6 Satz 1 ZVO der Beein-
trächtigung angemessen Rechnung zu tragen 
(Nachteilsausgleich). Der Nachteilsausgleich 
darf sich dabei nicht auf die fachlichen Anfor-
derungen auswirken. Über Art und Umfang 
eines zu gewährenden Nachteilsausgleiches 
entscheidet die Schulleiterin oder der Schul-
leiter. In die Bewertung von Leistungen dürfen 
Hinweise auf einen gewährten Nachteilsaus-
gleich nicht aufgenommen werden.

Im Falle besonderer Schwierigkeiten im Um-
gang mit der Unterrichtssprache Deutsch bei 
Schülerinnen und Schülern nicht deutscher 
Herkunftssprache kann die Schulleiterin oder 
der Schulleiter gemäß Erlass vom 2. Septem-
ber 2015 (NBl. MSB. Schl.-H. 2015 Seite 
305) Ausgleichsmaßnahmen im Sinne eines 
Nachteilsausgleichs beschließen. Einzelheiten 
zur Anwendung sind dem oben genannten 

Erlass zu entnehmen.

Für Schülerinnen und Schüler, die die Voraus-
setzungen in Abschnitt 3 des oben genannten 
Erlasses erfüllen, stellt das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur zusätzlich 
Wortlisten in den Fächern Deutsch und Ma-
thematik zur Verfügung. Die Wortlisten enthal-
ten Erläuterungen zu schwierigen Begriffen 
und werden zur Prüfung als zusätzliches 
Hilfsmittel mit ausgeteilt. Die bisherige Über-
setzungsstunde vor der Prüfung entfällt damit. 
Die Benutzung anderer oder schülereigener 
Wortlisten ist nicht erlaubt.

Außerdem sind gemäß Erlass vom 31. August 
2018, Abschnitte 1.1.1 und 2.1 (NBl. MBWK. 
Schl.-H. Seite 437) bei förmlich festgestellter 
Lese-Rechtschreib-Schwäche bzw. bei davon 
unabhängigen besonderen und andauernden 
Schwierigkeiten (mangelhaften Leistungen) im 
Lesen oder Rechtschreiben Ausgleichsmaß-
nahmen im Sinne eines Nachteilsausgleichs 
bei den Abschlussprüfungen zu gewähren. 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter ent-
scheidet über die Ausgleichsmaßnahmen auf 
Vorschlag der Klassenkonferenz. Einzelheiten 
zur Anwendung sind dem oben genannten 
Erlass zu entnehmen.

4.2 Schulen, die für Prüflinge einen Nach-
teilsausgleich aufgrund einer nachgewiesenen 
Seh- oder Hörschädigung, eines nachge-
wiesenen Förderschwerpunkts autistisches 
Verhalten oder einer entsprechenden Diag-
nose aus dem Bereich des Autismusspekt-
rums gewähren, melden dies den entspre-
chenden Landesfachberaterinnen/-beratern. 
Die Gestaltung des Nachteilsausgleichs, 
sofern er die Gestaltung der zentralen Ab-
schlussarbeiten betrifft, erfolgt in der Regel 
durch das Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur in Zusammenarbeit mit 
den Landesfachberaterinnen/-beratern und 
den entsprechenden sonderpädagogischen 
Beratungs- und Förderzentren. Die so ange-
passten Aufgaben werden den Schulleiterin-
nen und Schulleitern der betroffenen Schulen 
vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur überstellt. Die Verwahrung dieser 
Aufgaben erfolgt gemäß Abschnitt 3.2. Sollte 
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darüber hinaus in Einzelfällen eine individuelle 
Anwendung des Nachteilsausgleichs auf die 
Aufgabenstellung erforderlich sein, erfolgt 
diese in der Regel einen Tag vor der Prüfung 
durch Lehrkräfte der Schule in den Räumen 
der Schule.

5 Prüfungsvorbereitungen in den Schulen

5.1 Die Schulleiterin/der Schulleiter sorgt 
dafür, dass die Lage der Prüfungsräume und 
die Anordnung der Plätze für die Schülerinnen 
und Schüler ein ungestörtes und eigenständi-
ges Arbeiten ermöglichen. 

5.2 Die Schule stellt sicher, dass für die 
Schülerinnen und Schüler liniertes bzw. ka-
riertes Reinschriftpapier sowie Konzeptpapier 
in ausreichender Anzahl zur Verfügung steht. 
Alle Blätter müssen mit dem Schulstempel 
versehen sein.

5.3 Die Schule stellt sicher, dass die unter 
den fachspezifischen Regelungen (Ziffer 10) 
aufgeführten Hilfsmittel bereitstehen und 
keine anderen verwendet werden. Für den 
Prüfungsteil „Hörverstehen“ ist je Prüfgruppe 
ein Abspielgerät (CD- bzw. MP3-Abspielge-
rät) bereitzustellen.

5.4 Für den Nachschreibtermin werden die 
zu fertigenden Kopien und die Tonträger in 
der benötigten Anzahl vor Ort hergestellt und 
in verschlossenen Umschlägen sicher ver-
wahrt. (Die Tonträger sind auf ihre Abspielbar-
keit hin zu kontrollieren.) Ein nur für die Fach-
lehrkraft bestimmter Umschlag enthält jeweils 
ein Exemplar der Prüfungsaufgaben und die 
Korrekturanweisungen für die Lehrkraft. Die 
Lehrkraft erhält diesen Umschlag am Morgen 
des Prüfungstages.

5.5 Die Schule informiert die Schülerinnen 
und Schüler rechtzeitig, mindestens aber vier 
Wochen vor den Prüfungen über die fachspe-
zifischen Regelungen.

6 Schriftliche Prüfungen

6.1 Die schriftlichen Prüfungen beginnen in 
der Regel mit der ersten Stunde, spätestens 
um 9.00 Uhr.

6.2 Vor Beginn der Prüfungen sind die Schü-

lerinnen und Schüler zu befragen, ob sie sich 
gesund fühlen. Das Ergebnis ist im Protokoll 
festzuhalten. 

6.3 Für das Verfahren bei Krankheit gilt im 
Übrigen § 18 GemVO.

6.4 Die Schülerinnen und Schüler sind über 
erlaubte und nicht erlaubte Hilfsmittel zu 
informieren. Das Mitführen sämtlicher kom-
munikationstechnischer Medien einschließlich 
Mobiltelefonen in der Prüfung ist verboten.

6.5 Der Ablauf der schriftlichen Prüfung ist 
mittels des vom Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur vorgegebenen Protokoll-
formulars (siehe Anlage) zu dokumentieren.

6.6 Die Schulleiterinnen und Schulleiter und 
die zuständige Schulaufsicht sind an den 
Prüfungstagen von 7.30 bis 13.00 Uhr er-
reichbar.

Die Schulen kontrollieren ihr E-Mail-Postfach 
am Morgen der Prüfung regelmäßig, auf 
jeden Fall aber um 8.00 Uhr, 8.30 Uhr und um 
9.00 Uhr auf Nachrichten vom Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur.

6.7 Die Fachlehrkraft bespricht mit den Schü-
lerinnen und Schülern die in den Aufgaben-
sätzen enthaltenen Hinweise zum Ablauf der 
Prüfung und klärt eventuelle Nachfragen vor 
Beginn der Bearbeitungszeit.

6.8 Die Bearbeitungszeit beträgt in 

Deutsch 135 Minuten

Mathematik 135 Minuten

Englisch 105 Minuten

und beginnt erst nach der Klärung eventueller 
Fragen zum Ablauf und der Einlesezeit.

6.9 Jede Schülerin und jeder Schüler hat 
den Aufgabensatz und das von der Schule 
bereitgestellte Papier mit Namen zu versehen. 
Am Ende der schriftlichen Prüfung gibt die 
Schülerin oder der Schüler alle Blätter der 
Prüfungsarbeit, das Reinschriftpapier und das 
Konzeptpapier ab.

6.10 Der Prüfungsraum darf von den Schü-
lerinnen und Schülern nur einzeln und nur 
für kurze Zeit verlassen werden. Name und 
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Uhrzeit sind im Protokoll zu vermerken (ver-
gleiche § 20 GemVO). Es ist dafür zu sorgen, 
dass während dieser Zeit keine Täuschungen 
begangen werden können. 

7 Korrektur

7.1 Die in den Korrekturanweisungen enthal-
tenen Hinweise zur Korrektur und Bewertung 
sind zu beachten. Dem Sinn nach gleichartige 
Schülerantworten und Lösungswege sind als 
richtig zu bewerten.

7.2 Bei der Benotung der Abschlussarbeiten 
dürfen nur ganze Noten gegeben werden. Die 
Tendenzzeichen (+) und (-) sind nicht zugelas-
sen.

8 Ergebnisse der schriftlichen Abschluss-
arbeiten

8.1 Die Ergebnisse der schriftlichen Ab-
schlussarbeiten werden den Schülerinnen 
und Schülern sieben Unterrichtstage vor 
Beginn der mündlichen Prüfungen mitgeteilt 
(vergleiche § 15 Absatz 2 GemVO). Entspre-
chendes gilt für die Teilergebnisse aus dem 
sprachpraktischen Teil der Englischprüfung, 
der nach § 13 Absatz 2 GemVO zur schriftli-
chen Prüfung gehört.

8.2 Die Ergebnisse der schriftlichen Ab-
schlussarbeiten des Haupt- und des Nach-
schreibtermins werden elektronisch erhoben. 
Nähere Erläuterungen zur Ergebniseingabe 
erfolgen rechtzeitig durch das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur. Die Erfas-
sung der Ergebnisse der zentralen Abschluss-
arbeiten sowie der Vornoten ist bis zum 24. 
Juni 2020 abzuschließen.

9 Nachprüfung

Versäumt eine Schülerin oder ein Schüler den 
Haupt- und den Nachschreibtermin aus Grün-
den, die sie oder er nicht selbst zu vertreten 
hat, so erhält sie oder er die Möglichkeit, die 
Prüfung zeitnah nachzuholen. Die Termine für 
die Nachprüfungen werden durch die zustän-
dige Schulaufsicht festgelegt. Die Prüfungsar-
beiten hierfür werden von der unterrichtenden 
Lehrkraft erstellt und von der zuständigen 
Schulaufsicht genehmigt.

10 Fachspezifische Regelungen

10.1 Deutsch

Die Schulen stellen Wörterbücher (zum 
Beispiel den Duden) in ausreichender Zahl 
für die Prüfung zur Verfügung. Die Benutzung 
schülereigener Wörterbücher ist zulässig, 
sofern sichergestellt ist, dass diese keine 
zusätzlichen Eintragungen enthalten. 

Schülerinnen und Schülern nicht deutscher 
Herkunftssprache ist es erlaubt, die vom 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur ausgehändigte Wortliste zu benutzen, 
wenn sie die in dem Erlass „Ausgleichsmaß-
nahmen für Schülerinnen und Schüler nicht 
deutscher Herkunftssprache...“ (NBl. MSB. 
Schl.-H. 2015 Seite 305) beschriebenen 
Voraussetzungen unter Abschnitt 3 erfüllen. 
Die Benutzung anderer oder schülereigener 
Wortlisten ist nicht erlaubt.

Weitere Hilfestellungen zu den Aufgaben sind 
nicht gestattet.

Für die Bearbeitung der Schreibaufgabe 
(Teil C) stellen die Schulen mit dem Schul-
stempel gekennzeichnetes, liniertes Papier 
in ausreichender Menge zur Verfügung. Die 
Schreibaufgabe wird ausschließlich auf dem 
bereitgestellten Papier bearbeitet. Text und 
Notizen müssen eindeutig voneinander zu 
unterscheiden sein. Alle anderen Aufgaben 
werden ausschließlich im Prüfungsheft bear-
beitet.

Vor der Bearbeitung werden eventuelle Fra-
gen zum organisatorischen Ablauf geklärt. Es 
folgt eine Einlesezeit von 15 Minuten. Danach 
beginnt die Bearbeitungszeit; sie beträgt 135 
Minuten.

Die Arbeiten zum Ersten allgemeinbildenden  
Schulabschluss und zum Mittleren Schulab-
schluss enthalten in den Bereichen Lesever-
ständnis und Sprache ausschließlich Pflicht-
aufgaben, der Bereich Schreiben enthält zwei 
Schreibaufgaben, von denen die Schülerin 
oder der Schüler eine Schreibaufgabe zur 
Bearbeitung auswählt. Die nicht gewähl-
te Schreibaufgabe muss nicht bearbeitet 
werden. Werden beide Schreibaufgaben 
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bearbeitet, so ist die punktbeste Schreibauf-
gabe zu werten. Nach der Bearbeitung der 
Schreibaufgabe werden alle Wörter gezählt, 
die in Teil C geschrieben worden sind. 

Das Zählen der Wörter findet außerhalb der 
Bearbeitungszeit statt. 

Die Gesamtzahl der Wörter wird unter der Text-
produktion zur Schreibaufgabe eingetragen.

Die Fehlerquotienten zur Ermittlung der 
Sprachrichtigkeit in Textproduktionen für die 
Anforderungsebenen zum Erwerb des Ersten 
allgemeinbildenden Schulabschlusses und des 
Mittleren Schulabschlusses befinden sich im 
Internet unter https://za.schleswig-holstein.de. 

Die Bewertung erfolgt anhand der vom Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
zur Verfügung gestellten Korrekturanweisun-
gen.

10.2 Mathematik

Die Schulen stellen die vom Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur veröffent-
lichten Formelsammlungen in ausreichender 
Zahl für die Prüfung zur Verfügung. Die Be-
nutzung anderer oder schülereigener Formel-
sammlungen ist nicht erlaubt.

Schülerinnen und Schülern nicht deutscher 
Herkunftssprache ist es erlaubt, die vom 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur ausgehändigte Wortliste zu benutzen, 
wenn sie die in dem Erlass „Ausgleichsmaß-
nahmen für Schülerinnen und Schüler nicht 
deutscher Herkunftssprache...“ (NBl. MSB. 
Schl.-H. 2015 Seite 305) beschriebenen 
Voraussetzungen unter Abschnitt 3 erfüllen. 
Die Benutzung anderer oder schülereigener 
Wortlisten ist nicht erlaubt.

Die schriftlichen Prüfungsarbeiten zum Ersten 
allgemeinbildenden Schulabschluss und zum 
Mittleren Schulabschluss bestehen jeweils 
aus zwei Teilen, die den Schülerinnen und 
Schülern in zwei getrennten Prüfungsheften 
nacheinander vorgelegt werden. Teil 1 um-
fasst Kurzformaufgaben, Teil 2 umfasst Kom-
plexaufgaben. Die Kurzformaufgaben werden 
im Aufgabenheft 1 gelöst. Die Bearbeitung 
der Komplexaufgaben erfolgt im Aufgaben-

heft 2 und auf zusätzlich von der Schule zur 
Verfügung gestelltem, mit dem Schulstempel 
gekennzeichnetem Papier. 

Erlaubte Hilfsmittel sind

• die vom Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur veröffentlichte Formel-
sammlung,

• ein Geo-Dreieck und Zeichengeräte (keine 
Parabelschablone),

• ein Zirkel,

• ein nicht grafikfähiger Taschenrechner (nur 
für Teil 2),

• die vom Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur ausgehändigte Wortliste 
(nur unter den in Abschnitt 4.1 beschriebe-
nen Bedingungen).

Die Bearbeitungszeit beträgt 135 Minuten 
(davon maximal 45 Minuten für Teil 1) und 
beginnt erst nach Klärung eventueller Fragen 
zum Ablauf. Der Bearbeitungszeit ist eine Ein-
lesezeit von 20 Minuten (Erster allgemeinbil-
dender Schulabschluss) bzw. von 30 Minuten 
(Mittlerer Schulabschluss) voranzustellen. 

Die Bewertung erfolgt anhand der vom Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
zur Verfügung gestellten Korrekturanweisun-
gen. Die Bepunktung erfolgt ganzzahlig. Der 
Rechenweg muss in den Komplexaufgaben 
entsprechend der Operatorenliste nachvoll-
ziehbar sein, um bewertet zu werden.

Heft 1 enthält ausschließlich Pflichtaufgaben. 
Heft 2 enthält in der Prüfung zum Ersten 
allgemeinbildenden Schulabschluss zwei 
Komplexaufgaben mit einem jeweiligen Pflicht- 
und Wahlteil. Die Schülerinnen und Schüler 
bearbeiten zusätzlich zu den Pflichtteilen der 
beiden Komplexaufgaben den Wahlteil einer 
der beiden Komplexaufgaben; der Wahlteil 
der anderen Komplexaufgabe muss nicht 
bearbeitet werden. Werden beide Wahlteile 
bearbeitet, so ist der punktbeste Wahlteil zu 
werten. In der Prüfung zum Mittleren Schulab-
schluss enthält Heft 2 vier Komplexaufgaben 
mit einem jeweiligen Pflicht- und Wahlteil. Die 
Schülerinnen und Schüler bearbeiten zusätz-
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lich zu den Pflichtteilen aller vier Komplexauf-
gaben zwei der Wahlteile der vier Komplex-
aufgaben; die Wahlteile der beiden anderen 
Komplexaufgaben müssen nicht bearbeitet 
werden. Werden mehr als zwei Wahlteile 
bearbeitet, so sind die beiden punktbesten 
Wahlteile zu werten.

Bei den Kurzformaufgaben (Heft 1) wird in 
der Regel keine Darstellung der Lösungs-
wege verlangt, es sei denn die Operatoren 
verlangen dies im konkreten Fall (siehe https:/ 
/za.schleswig-holstein.de). Grundsätzlich gilt, 
dass alle Rechenvarianten, die über einen 
nachvollziehbar richtigen Lösungsweg zu 
einem richtigen Ergebnis führen, mit voller 
Punktzahl bewertet werden. 

Bei Prozent- und Zinsrechnungsaufgaben 
sind Lösungswege mit der Formel oder über 
den Dreisatz gleichwertig. Planskizzen wer-
den nur dann erwartet und bepunktet, wenn 
dies ausdrücklich in der Aufgabenstellung 
angegeben ist.

Antwortsätze werden nur dann bepunktet, 
wenn sie gegenüber dem berechneten Ergeb-
nis eine weitergehende Information enthalten.

Beim Rechnen mit Maßeinheiten können die 
Einheiten entweder in der gesamten Rech-
nung mitgeführt oder weggelassen werden. 
Wenn in einer Aufgabenstellung eine Einheit 
vorgegeben ist, führt das Fehlen der Einheit in 
der Antwort nicht zu einem Punktabzug. 

Die Ergebnisse sind entsprechend den Sach-
zusammenhängen sinnvoll zu runden, wenn 
nicht in den Aufgabenstellungen eine spezifi-
sche Rundungsweise gefordert wird. Dabei 
orientieren sich die Schülerinnen und Schüler 
an den an der Schule üblichen Regeln.

Den Schülerinnen und Schülern wird für die 
Einlesezeit (Erster allgemeinbildender Schul-
abschluss: 20 Minuten; Mittlerer Schulab-
schluss: 30 Minuten) zunächst Heft 2 ausge-
händigt. In dieser Zeit darf noch nicht mit der 
Lösung der Aufgaben begonnen werden. Ein 
Stift und ein Marker dürfen beim Lesen ver-
wendet werden.

Nach der Einlesezeit wird das Heft 2 ge-

schlossen und auf den Fußboden gelegt. Die 
Formelsammlung und Heft 1 werden ausge-
teilt; für dessen Bearbeitung stehen maximal 
45 Minuten zur Verfügung. Für das Heft 1 gibt 
es keine Einlesezeit. Spätestens nach Ablauf 
der 45 Minuten wird Heft 1 abgegeben. Gibt 
ein Prüfling die Kurzformaufgaben vor dem 
bekannt gegebenen Zeitpunkt ab, so darf er 
mit der Bearbeitung von Heft 2 beginnen. 
Die Gesamtarbeitszeit verkürzt sich dadurch 
nicht.

Mit Beginn der Bearbeitungszeit wird der 
Zeitpunkt für die späteste Abgabe der Kurz-
formaufgaben und für die Abgabe der Kom-
plexaufgaben bekannt gegeben und für die 
Schülerinnen und Schüler sichtbar notiert.

10.3 Englisch

Die Abschlussprüfung in Englisch besteht aus 
einem schriftlichen und einem sprachprakti-
schen Prüfungsteil. 

• Die Bearbeitungszeit des schriftlichen Teils 
beträgt 105 Minuten und beginnt erst nach 
Klärung eventueller Fragen zum Ablauf. 
Alle Aufgaben werden im Prüfungsheft in 
schriftlicher Form beantwortet. 

• Die Dauer des sprachpraktischen Prüfungs-
teils beträgt 30 Minuten. 

Die Bewertung beider Prüfungsteile erfolgt 
anhand der vom Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur zur Verfügung gestellten 
Korrekturanweisungen. Die Bepunktung in 
den Bereichen Listening und Reading erfolgt 
pro Teilaufgabe (Item) stets ganzzahlig, eben-
so die Bewertung im sprachpraktischen Teil. 
Im Bereich Writing können auch halbe Punkte 
vergeben werden.

10.3.1 Schriftlicher Prüfungsteil

Die Schülerinnen und Schüler erhalten Aufga-
ben aus den Fertigkeitsbereichen 

• Hörverstehen

• Leseverstehen

• Schreiben

Die Schulen stellen ein- oder zweisprachige 
Wörterbücher in ausreichender Zahl für die 
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schriftliche Prüfung zur Verfügung. Die Benut-
zung schülereigener Wörterbücher ist zuläs-
sig, sofern sichergestellt ist, dass diese keine 
zusätzlichen Eintragungen enthalten. 

Es können gegebenenfalls elektronische Wör-
terbücher anstelle gedruckter Wörterbücher 
zum Einsatz kommen. Dafür gelten folgende 
Voraussetzungen:

• Auf den Geräten dürfen sich keine individu-
ell abgespeicherten Inhalte befinden.

• Ein etwaiger Internetzugang darf nicht akti-
viert sein.

• Das elektronische Wörterbuch muss be-
reits in den Klassenarbeiten des Abschluss-
jahrgangs eingesetzt worden sein. 

• Prüflinge verwenden entweder ein elektroni-
sches oder ein gedrucktes Wörterbuch. Die 
Aufsicht führende Lehrkraft hält gedruckte 
Wörterbücher vor, die bei Ausfällen der 
elektronischen zum Einsatz kommen kön-
nen.

• In den Prüfungen sind alle parallelen Lern-
gruppen im Fach Englisch an einer Schule 
gleich zu behandeln.

• Werden in einer Klasse elektronische 
Wörterbücher anstelle der gedruckten Wör-
terbücher verwendet, so muss für jeden 
Prüfling paralleler Lerngruppen ein elekt-
ronisches Wörterbuch mit vergleichbarem 
Funktionsumfang zur Verfügung stehen.

• Ein Thesaurus darf nicht zur Verfügung 
gestellt werden (weder in gedruckter Form 
noch als Funktion eines elektronischen 
Wörterbuchs).

Weitere Hilfestellungen zu den Aufgaben sind 
nicht gestattet.

Die Aufgabeninstruktion wird sowohl im ESA 
als auch im MSA ausschließlich in der Fremd-
sprache gegeben.

Die Höraufgaben werden zuerst bearbeitet. 
Die Präsentation der Hörtexte erfolgt durch ei-
nen Tonträger (Audio-CD für den Haupttermin 
bzw. Audio-Datei für den Nachschreibtermin). 
Die CD wird ohne Pausen abgespielt, da alle 

notwendigen Bearbeitungszeiten und Wie-
derholungen berücksichtigt sind. Die Tracks 
können nur im Sinne des Nachteilsausglei-
ches einzeln wiederholt werden. 

Zur Sicherung der Konzentration während der 
Hörverstehensaufgaben dürfen die Wörter-
bücher erst nach deren Bearbeitung benutzt 
werden. Die Schülerinnen und Schüler ent-
scheiden selbst, in welcher Reihenfolge sie 
die weiteren Aufgaben der Bereiche Lesen 
und Schreiben bearbeiten. 

10.3.2 Sprachpraktischer Prüfungsteil 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten Aufga-
ben aus den Fertigkeitsbereichen 

• Sprechen: an Gesprächen teilnehmen 

• Sprechen: zusammenhängendes Sprechen

• Sprachmittlung (Englisch - Deutsch / 
Deutsch - Englisch)

Die Prüfungsunterlagen zum sprachprakti-
schen Prüfungsteil bestehen aus jeweils einer 
Aufgabensammlung pro Prüfungszeitraum 
(Zeitraum 1 bzw. 2) und werden in elektroni-
scher Fassung zum Download zur Verfügung 
gestellt. Die Fachlehrkraft stellt daraus die 
Prüfungsunterlagen rechtzeitig für ihre Lern-
gruppe zusammen. 

Die sprachpraktische Prüfung findet in der 
Regel als Zweierprüfung statt (bei ungera-
der Schülerzahl kann eine Dreierprüfung 
stattfinden, deren Prüfungszeit sich dann um 
15 Minuten erhöht). Es gibt keine zusätzli-
che Vorbereitungszeit am Prüfungstag. Den 
Schülerinnen und Schülern wird während 
der Prüfung Gelegenheit gegeben, sich kurz 
in die Aufgaben einzulesen. Die Prüfungs-
kommission (prüfende Lehrkraft und Beisitz) 
besteht aus zwei Englischlehrkräften.

Die Prüfung beginnt mit einer Warming up-
Phase, in der die prüfende Lehrkraft mit jeder 
Schülerin/jedem Schüler ein vertrauensbilden-
des Gespräch über alltägliche Dinge führt. 

Die Reihenfolge der weiteren Prüfungsphasen 
kann sich an den Wünschen der Schülerinnen 
und Schüler orientieren:
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Prüfungsphasen beim Ersten allgemeinbilden-
den Schulabschluss

• Es gibt zwei verschiedene Dialogtypen 
(Level 1 und 2). Sowohl von den Aufgaben 
Level 1 als auch von den Aufgaben Level 
2 wählt die prüfende Lehrkraft pro Prüf-
gruppe eine Aufgabe aus. Es ist darauf zu 
achten, dass jeder Prüfling als Fragesteller 
und auch als Antwortgeber gefordert ist. 

• Zur Vorbereitung des zusammenhängen-
den Sprechens erhalten die Schulen 14 
Tage vor Beginn der Prüfungsperiode eine 
Liste mit einer Auswahl von Themen zum 
zusammenhängenden Sprechen (frühere 
Bezeichnung: Monologthemen). Die Schü-
lerinnen und Schüler wählen ein Thema aus 
und bereiten eine individuelle Präsentation 
für die Prüfung vor. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen mithilfe des mitgebrachten 
Materials frei sprechen. Es ist nicht erlaubt, 
fertige schriftliche Texte mitzubringen. Auch 
die Anschauungsmaterialien dürfen keine 
Sätze enthalten, sondern lediglich einzelne 
Stichworte. Es ist erlaubt, dass die prü-
fende Lehrkraft Nachfragen stellt, um die 
Sprachproduktion anzuregen. 

• Die prüfende Lehrkraft wählt für jeden 
Prüfling eine Sprachmittlungsaufgabe aus. 
Die Sprachmittlung verläuft vom Englischen 
ins Deutsche und vom Deutschen ins 
Englische. Die prüfende Lehrkraft und der 
Mitprüfling übernehmen dabei assistierende 
Rollen.

Prüfungsphasen beim Mittleren Schulab-
schluss

• Die prüfende Lehrkraft wählt eine Dialog-
aufgabe je Prüfgruppe aus und legt die 
Rollenzuweisung fest. 

• Die prüfende Lehrkraft wählt eine Aufga-
be zum zusammenhängenden Sprechen 
(long-term-speaking) je Prüfling aus. Es ist 
den Prüflingen nicht erlaubt, schriftliche 
Aufzeichnungen anzufertigen. Die Prüflin-
ge sollen nach einer kurzen Einlesezeit in 
die Aufgabenstellung frei sprechen. Es ist 
erlaubt, dass die prüfende Lehrkraft Nach-

fragen stellt, um die Sprachproduktion 
anzuregen. 

• Die Sprachmittlungsaufgabe wird pro 
Prüfling von der prüfenden Lehrkraft ausge-
wählt. Die Sprachmittlung verläuft vom Eng-
lischen ins Deutsche und vom Deutschen 
ins Englische. Die prüfende Lehrkraft und 
der Mitprüfling übernehmen dabei assistie-
rende Rollen. 



SCHULVERWALTUNG

318 NBI.MBWK.Schl.-H. 2019



SCHULVERWALTUNG

NBI.MBWK.Schl.-H. 2019 319



ALLGEMEINE VERWALTUNGS- UND PERSONALANGELEGENHEITEN

320 NBI.MBWK.Schl.-H. 2019

Anträge und Bewerbungen 
für das Schuljahr 2020/21

Runderlass des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur vom 10. September 
2019 - III 2317 - 0331.0-3 -

Alle Lehrkräfte, die zum Schuljahr 2020/2021

– eine Ermäßigung oder Erhöhung ihrer 
Unterrichtsverpflichtung (Teilzeitbeschäf-
tigung, auch in Form eines Sabbatjahres) 
oder Beurlaubung ohne Dienstbezüge bzw. 
deren Beendigung,

– eine Versetzung aus persönlichen Gründen 
an eine andere Schule des Landes Schles-
wig-Holstein,

– eine Versetzung im Einigungsverfahren 
zwischen den Ländern (Lehreraustausch-
verfahren),

– eine Freigabeerklärung für das Bewer-
bungs- und Auswahlverfahren in anderen 
Bundesländern,

– die Teilnahme am Bewerbungsverfahren für 
den Auslandsschuldienst,

– die Versetzung in den Ruhestand gemäß  
§ 36 LBG oder

– die Beschäftigung über die Altersgrenze 
hinaus,

– die Entlassung

– oder die Kündigung erklären

wollen, werden zur Vorbereitung der Personal-
planung gebeten, dieses bis spätestens zum

15. November 2019 (Eingang im MBWK)

auf dem Dienstweg einzureichen. Um eine 
verlässliche Planung und Unterrichtsversor-
gung sicherzustellen, wird darum gebeten, 
Anträge auf Altersteilzeitbeschäftigung eben-
falls zum genannten Termin einzureichen. Die-
se Anträge müssen spätestens drei Monate 
vor Beginn der Altersteilzeit gestellt werden.

Im Rahmen der „Dezentralisierung von Verant-
wortung im Schulbereich“ sowie „Weiterent-
wicklung der beruflichen Schulen zu Regiona-
len Berufsbildungszentren (RBZ)“ gelten die 
Regelungen dieses Erlasses mit der Maßga-

be, dass die erforderlichen Anträge bei der 
zuständigen Schule zu stellen sind.

Erst- und Wiederholungsbewerbungen für 
den allgemein bildenden Schuldienst, För-
derzentren und Berufsbildende Schulen 
(Punkt 4) sind ausschließlich über den Online-
Stellenmarkt Schule innerhalb der dort ge-
nannten Fristen einzureichen (https://service.
schleswig-holstein.de/verwaltungsportal/fvp/
fv/MBK/pbOn/?sid=14).

Anträge, die nach den in diesem Erlass ge-
setzten Fristen eingehen, können nur noch in 
besonders begründeten, schriftlich darzulegen-
den Ausnahmefällen berücksichtigt werden.

Die gesetzlichen bzw. tarifrechtlichen Fristen 
für Entlassungsanträge und Kündigungen 
bleiben unberührt.

1. Versetzungen

 Anträge auf Versetzung innerhalb Schles-
wig-Holsteins sind im online-Verfahren zu 
stellen. Alle Lehrkräfte, die zum Schuljahr 
2020/21 eine Versetzung aus persönli-
chen Gründen an eine andere Schule des 
Landes Schleswig-Holstein wünschen, 
werden gebeten, ihren Antrag bis spätes-
tens zum 15. November 2019 vollständig 
in dem eigens eingerichteten online-Portal 
einzureichen; das online-Portal wird am 
Tag der Veröffentlichung dieses Erlasses 
für Eingaben freigegeben. Versetzungs-
wünsche für das Schuljahr 2019/20, 
denen nicht entsprochen werden konnte, 
müssen wiederholt werden.

 Die Registrierung zur Teilnahme am 
Verfahren erfolgt über das Elektronische 
Versetzungsformular Online Schleswig-
Holstein (https://EVOn.schleswig-hol-
stein.de), nach der Registrierung ist die 
Antragstellung über das dort zugängliche 
online-Formular möglich. Lehrkräfte ohne 
eigenen Internetzugang können sich an 
ihre Schule, das zuständige Schulamt 
oder das MBWK wenden, um Unterstüt-
zung zu erhalten.

 Nachträgliche Versetzungsanträge können 
nur in besonders begründeten, schriftlich 
darzulegenden Ausnahmefällen über ein 
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Ticketsystem in EVOn eingereicht werden.

 Über Versetzungsanträge von Lehrkräften 
der berufsbildenden Schulen innerhalb 
der Schulart entscheiden die Schulleite-
rinnen und Schulleiter im Einvernehmen 
mit den aufnehmenden Schulen.

 Einvernehmliche Versetzungen von Lehr-
kräften der Gymnasien und Gemeinschafts-
schulen mit Oberstufe werden von den 
Schulleiterinnen und Schulleitern bis zur ver-
waltungsmäßigen Umsetzung vorbereitet.

 Für die Lehrkräfte der übrigen Schularten 
und bei schulartübergreifenden Versetzun-
gen gilt:

– Über Anträge auf kreisinterne Ver-
setzung im Bereich der Grund- und 
Gemeinschaftsschulen ohne Oberstu-
fe und Förderzentren entscheiden die 
Schulämter.

– Über Versetzungsanträge von Lehr-
kräften dieser Schularten in einen 
anderen Kreis entscheidet das Minis-
terium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur des Landes Schleswig-Holstein.

– Über schulartübergreifende Verset-
zungsanträge, soweit sie nicht unter 
die erste Strichaufzählung fallen, ent-
scheidet das Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur des Landes 
Schleswig-Holstein.

 Bei Ausschreibungen für unbefristete Ein-
stellungen wird im Vorwege geprüft, ob 
noch Versetzungsanträge vorliegen und 
umgesetzt werden können.

2 Ländertausch

 Mit Beschluss vom 10.05.2001 hat die 
Kultusministerkonferenz ein Bewer-
bungs- und Auswahlverfahren sowie ein 
Einigungsverfahren (Lehreraustausch-
verfahren) für den länderübergreifenden 
Dienstherrenwechsel von Lehrkräften 
beschlossen.

2.1 Im Bewerbungs- und Auswahlverfahren 
können im Schuldienst befindliche Lehr-
kräfte an Bewerbungsverfahren in ande-

ren Bundesländern teilnehmen. Dabei 
sind sie verpflichtet, ihrer Bewerbung eine 
Erklärung über die Freigabe seitens ihrer 
Dienststelle beizufügen.

 Freigabeerklärungen sollen so großzügig 
wie möglich unter Beachtung dienstlicher 
Interessen erteilt werden. Die Länder sind 
übereingekommen, eine Freigabeerklärung 
in der Regel nicht später als zwei Jahre 
nach der Erstantragstellung auf Freigabe zu 
erteilen. Die Freigabeerklärung ist auf dem 
Dienstweg bis zum 15. November 2019 
formlos zu beantragen. Freigabeerklärun-
gen aus einem späteren aktuellen Anlass 
müssen schnellstmöglich beantragt werden.

 Die Freigabe wird bis zum 31. Mai 2020 
bezüglich der Entscheidung des aufneh-
menden Bundeslandes befristet.

 Die Übernahme erfolgt grundsätzlich zum 
Schuljahresbeginn. Der Wechsel in ein 
anderes Bundesland zum 1. Februar ei-
nes Jahres ist nur in Ausnahmesituationen 
möglich.

2.2 Im Einigungsverfahren zwischen den Län-
dern (Lehreraustauschverfahren) können 
Lehrkräfte insbesondere aus sozialen 
Gründen, z. B. zur Familienzusammenfüh-
rung, einen Antrag auf Übernahme in ein 
anderes Bundesland stellen. Das Lehrer-
austauschverfahren stellt neben dem 
vorrangigen Bewerbungs- und Auswahl-
verfahren eine zusätzliche Möglichkeit zum 
Wechsel in ein anderes Bundesland dar.

 Die Übernahme im Tauschverfahren nach 
Schleswig-Holstein bzw. der Tausch in ein 
anderes Bundesland erfolgt grundsätzlich 
zum 1. August eines Jahres.

 Anträge auf Versetzung in ein anderes 
Bundesland zum Schuljahresbeginn 
2020/21 sind bis zum 15. November 
2019 vorzulegen.

 Der Versetzungsantrag kann im Internet 
abgerufen werden (https://www.schleswig- 
holstein.de/DE/Landesregierung/III/Service/ 
Formulare/Downloads/Versetzung 
Laendertausch.pdf?__blob= 
publicationFile&v=7).
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3 Auslandsschuldienst

 Bewerbungen für den Auslandsschuldienst 
sind schriftlich mittels Fragebogen der 
Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
(www.auslandsschulwesen.de) auf dem 
Dienstweg im Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur (III 2421) bis zum 
15. November 2019 einzureichen. Der 
Bewerbung ist eine dienstliche Beurteilung 
beizufügen, die zum Zeitpunkt der Antrag-
stellung nicht älter als zwei Jahre sein soll.

 Die Altersgrenze für eine Vermittlung liegt 
bei 61 Jahren.

 Abweichend davon sind Bewerbungen auf 
Schulleiter- und Fachberaterstellen im Aus-
landsschuldienst, die im Nachrichtenblatt 
ausgeschrieben werden, jederzeit möglich.

 Zweitbewerbungen sind nur auf eine 
Funktionsstelle, Drittbewerbungen grund-
sätzlich nicht möglich.

 Weitere Informationen, insbesondere 
zur Freigabeentscheidung und zu einzu-
haltenden Wartezeiten, sind unter www.
schleswig-holstein.de (http://www.schles-
wig-holstein.de/DE/Fachinhalte/B/bildun-
gInternational/lehrkraefte.html) abrufbar.

4 Bewerbungen für den Schuldienst

 Bewerbungen für den Schuldienst erfol-
gen unabhängig von der angestrebten 
Laufbahn und Schulart ausschließlich 
online über die Internetseite des Ministeri-
ums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
des Landes Schleswig-Holstein.

 Bewerbungen können sowohl auf konkre-
te Stellenausschreibungen innerhalb der 
dort genannten Fristen als auch jederzeit 
im zentralen Bewerbungsverfahren für be-
fristete und / oder unbefristete Beschäfti-
gungen erfolgen.

 Bewerbungen auf ausgeschriebene Stel-
len, die bei Ablauf der Bewerbungsfrist 
unvollständig sind, nehmen nicht am Aus-
wahlverfahren teil. Über die Vollständigkeit 
oder ggf. durchzuführende Änderungen 
und Ergänzungen werden die Bewerberin-
nen und Bewerber per E-Mail informiert.

 Lehrkräfte, die sich bereits in einem 
unbefristeten Beschäftigungsverhältnis 
zum Land Schleswig-Holstein befinden, 
können an diesem Verfahren nicht teilneh-
men. Sie müssen einen entsprechenden 
Versetzungsantrag stellen (siehe Punkt 1).

 Bewerberinnen und Bewerber, die die 
Annahme einer unbefristeten Stelle 
schriftlich oder elektronisch erklärt haben, 
werden von allen Bewerbungsverfahren 
auf unbefristete Stellen an anderen Schu-
len ausgeschlossen.

5 Vorbereitungsdienst

 Der Vorbereitungsdienst

– zum 1. Schulhalbjahr beginnt am  
1. August (Bewerbungsschlusstermin: 
1. April des entsprechenden Kalender-
jahres)

– zum 2. Schulhalbjahr beginnt am  
1. Februar (Bewerbungsschlusster-
min: 1. Oktober des vorhergehenden 
Kalenderjahres).

 Dienstantritt in der Schule ist immer der 
erste Schultag im Schulhalbjahr, sofern zu 
diesem Zeitpunkt nicht die Einführungs-
veranstaltungen des IQSH stattfinden. Die 
Termine für die Einführungsveranstaltun-
gen werden vom IQSH mitgeteilt. Werden 
zwischen Beginn des Schulhalbjahres und 
Dienstantritt dienstliche Veranstaltungen 
in der Schule terminiert, entscheidet die 
Schulleitung über die Anwesenheitspflicht 
der Lehrkräfte in Ausbildung. Vorrang hat 
immer die Einführungsveranstaltung des 
IQSH.

 Der Vorbereitungsdienst kann auf Antrag 
bei Vorliegen der entsprechenden Vor-
aussetzungen des § 62 Absatz 1 Satz 3 
LBG in Teilzeit durchgeführt werden. Ein 
Wechsel des Beschäftigungsumfangs im 
Verlauf der Ausbildung ist nur in Ausnah-
mefällen möglich. Die Gesamtdauer des 
Vorbereitungsdienstes verlängert und die 
Besoldung verringert sich entsprechend. 
Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Be-
werbungssachbearbeitung im Ministerium.
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 2020 und 2021 zahlt das Land Schles-
wig-Holstein für jeweils 66 Stellen an 
ausgewählten Schulen in den Kreisen 
Dithmarschen, Segeberg, Herzogtum 
Lauenburg und Steinburg einen Zuschlag 
von monatlich 250 Euro für die Dauer des 
18-monatigen Vorbereitungsdienstes in 
den Lehrämtern an Grundschulen und für 
Sonderpädagogik. Referendarinnen und 
Referendare, die den Zuschlag erhal-
ten, sind verpflichtet, nach erfolgreicher 
Beendigung des Vorbereitungsdienstes 
mindestens fünf Jahre als Lehrkraft in den 
Kreisen zu arbeiten. Sollten sie dieser 
Pflicht nicht nachkommen, müssen sie 
den Zuschlag zurückzahlen.

 Weitere Informationen sind auf der In-
ternetseite des Ministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur einsehbar  
(https://www.schleswig-holstein.de/DE/
Landesregierung/IQSH/Arbeitsfelder/ 
Lehrerausbildung/vorbereitungsdienst.html).

6 Quereinstieg

 Wenn nicht ausreichend Laufbahnbewer-
berinnen oder -bewerber (mit abgeschlos-
senem Lehramtsstudium) für den Vor-
bereitungsdienst zur Verfügung stehen, 
können Absolventinnen und Absolventen 
von Universitäten und gleichgestellten 
Hochschulen, die einen Studiengang 
(Diplom, Master oder Magister) in einem 
dringend benötigten Unterrichtsfach oder 
in einer dringend benötigten beruflichen 
Fachrichtung abgeschlossen haben oder 
die an einer Fachhochschule einen ak-
kreditierten Masterabschluss in einem 
dringend benötigten Unterrichtsfach oder 
in einer dringend benötigten beruflichen 
Fachrichtung erworben haben

– in einen 18-monatigen Vorbereitungs-
dienst eingestellt werden.

 Nach den bisherigen Erfahrungen ist die 
Einstellung von Quereinsteigerinnen und 
-einsteigern nur in einzelnen Schularten 
und hier nur in bestimmten Fächern bzw. 
Fachrichtungen möglich.

 Die aktuell benötigten Fächer bzw. Fach-

richtungen für Quereinsteigerinnen und 
-einsteiger sind zusammen mit weiteren 
Informationen zum Bewerbungsverfahren 
auf der Internetseite des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur abruf-
bar (https://www.schleswig-holstein.de/
DE/Schwerpunkte/LehrkraefteSH/ 
QuerSeiteneinstieg/documents/ 
quereinstieg.html).

7 Seiteneinstieg

 Bewerberinnen und Bewerber ohne ab-
geschlossenes Lehramtsstudium, aber mit 
abgeschlossenem universitärem Diplom-, 
Master- oder Magisterstudium oder mit 
abgeschlossenem Masterstudium an 
einer Fachhochschule in einem dringend 
benötigten Fach oder in einer dringend 
benötigten beruflichen Fachrichtung und 
mit anschließender mehrjähriger fachlich 
einschlägiger Berufserfahrung können

– in eine in der Regel zweijährige berufs-
begleitende Qualifikationsphase

 gemäß Anlage 1 zu § 4 Absatz 1 Landes-
verordnung über die Laufbahn der Lauf-
bahngruppe 2 in der Fachrichtung Bildung 
(LVO-Bildung) vom 26. Juni 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 206) eingestellt werden.

 Diese Qualifizierungsphase kann auf 
Antrag auch in Form einer Teilzeitbe-
schäftigung mit mindestens der Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit durchgeführt 
werden. In diesem Fall verlängert sich die 
Dauer der Qualifizierungsphase.

 Die Stellen für den Seiteneinstieg wer-
den bei Bedarf auf der Internetseite des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur ausgeschrieben (https://www.
schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/
LehrkraefteSH/QuerSeiteneinstieg/docu-
ments/seiteneinstieg.html).

8 Direkteinstieg

 Bewerberinnen und Bewerber ohne ab-
geschlossenes Lehramtsstudium, aber mit 
abgeschlossenem Fachhochschuldiplom 
oder einem Bachelorabschluss in einer 
dringend benötigten beruflichen Fachrich-
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tung und mit anschließender mehrjähriger 
fachlich einschlägiger Berufserfahrung 
können in eine in der Regel zweijährige 
berufsbegleitende Qualifikationsphase 
und einer anschließenden einjährigen 
Bewährungszeit gemäß der Anlage zu  
§ 4 Absatz 1 Landesverordnung über die 
Laufbahn der Laufbahngruppe 2 in der 
Fachrichtung Bildung (LVO-Bildung) vom 
26. Juni 2019 eingestellt werden.

 Diese Qualifizierungsphase kann auf 
Antrag auch in Form einer Teilzeitbe-
schäftigung mit mindestens der Hälfte der 
regelmäßigen Arbeitszeit durchgeführt 
werden. In diesem Fall verlängert sich die 
Dauer der Qualifizierungsphase.

 Die Stellen für den Direkteinstieg wer-
den bei Bedarf auf der Internetseite des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur ausgeschrieben (https://www.
schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/
LehrkraefteSH/QuerSeiteneinstieg/ 
documents/direkteinstieg.html).

9 Anträge

 Die Antragstellung muss mit den hierfür 
vorgesehenen Vordrucken erfolgen. Die 
aktuellen Vordrucke sind im Internet abruf-
bar (https://www.schleswig-holstein.de/
DE/Landesregierung/III/Service/Formulare/ 
formulare_node.html).

Dr. Dorit Stenke
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Ausschreibung der Funktionsstellen 

Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-
Gr.

Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an 
das

1. Gymnasien

1.1 Elsa-Bränd-
ström-Schule

Elmshorn Leiterin/Leiter 
der Oberstufe *)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum 1. Februar 
2020. **)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 321
Postfach 7124
24171 Kiel

1.2 Wolfgang-
Borchert-
Gymnasium

Halstenbek Leiterin/Leiter 
der Orientie-
rungsstufe *)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum 1. August 
2020. **)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 321
Postfach 7124
24171 Kiel

1.3 Heinrich- 
Heine-Schule

Heikendorf stellvertretende 
Schulleiterin/
stellvertretender 
Schulleiter *)

A 15 Z Aufgaben-
übertragung 
zum 1. August 
2020. **)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 323
Postfach 7124
24171 Kiel

*) Es wird vorausgesetzt, dass Bewerberinnen und Bewerber Lehrkräfte der Laufbahn 
Gymnasien sind. Siehe Aufgabenbeschreibung Nachrichtenblatt Nummer 7/1998  
Seite 266 folgende.

**) Auf die Erprobungszeit gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 Landesbeamtengesetz wird 
hingewiesen. Sie beträgt im Schulbereich ein Jahr. Beförderung und Einweisung in die 
Planstelle nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-
Gr.

Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an 
das

1.4 Katharineum 
zu Lübeck

Lübeck Koordinatorin/
Koordinator für 
schulfachliche 
Aufgaben mit 
den Schwer-
punkten Schul-
profil- und 
Unterrichts-
entwicklung, 
insbesondere 
im Hinblick auf 
die Begleitung 
und Koordinati-
on schulischer 
Konzepte, der 
Fachschafts-
arbeit und des 
Qualitätsma-
nagements *)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum 1. Februar 
2020 oder zum 
nächstmögli-
chen Termin. 
**)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 322
Postfach 7124
24171 Kiel

1.5 Elsensee-
Gymnasium

Quickborn Koordinatorin/
Koordinator für  
schulfachliche  
Aufgaben mit  
dem Schwer-
punkt Schul- 
und Unterrichts-
entwicklung, hier  
insbesondere: 
Weiterentwick-
lung des Unter-
richts (vor allem 
mit digitalen 
Me dien), Beglei-
tung der Fach-
schaftsarbeit, 
Koordination 
von Schulent-
wicklungstagen 
sowie interner 
und externer 
Fortbildungen, 
Leitung von Ar-
beitsgruppen *)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum 1. August 
2020. **)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 321
Postfach 7124
24171 Kiel

*) Es wird vorausgesetzt, dass Bewerberinnen und Bewerber Lehrkräfte der Laufbahn 
Gymnasien sind. Siehe Aufgabenbeschreibung Nachrichtenblatt Nummer 7/1998  
Seite 266 folgende.

**) Auf die Erprobungszeit gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 Landesbeamtengesetz wird 
hingewiesen. Sie beträgt im Schulbereich ein Jahr. Beförderung und Einweisung in die 
Planstelle nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-
Gr.

Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an 
das

1.6 Domschule Schleswig Leiterin/Leiter 
der Orientie-
rungsstufe *)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum 1. Februar 
2020. **)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 324
Postfach 7124
24171 Kiel

1.7 Ostsee-Gym-
nasium

Timmen-
dorfer 
Strand

stellvertretende 
Schulleiterin/
stellvertretender 
Schulleiter *)

A 15 Z Aufgaben-
übertragung 
zum 1. August 
2020. **)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 323
Postfach 7124
24171 Kiel

2. Gemeinschaftsschulen

2.1 Grund- und 
Gemein-
schaftsschule 
mit Oberstu-
fe i.E. der 
Gemeinde 
Scharbeutz in 
Pönitz

Schar-
beutz

Koordination 
der pädagogi-
schen und  
organisatori-
schen Gestal-
tung der Arbeit 
in der Sekun-
darstufe II ***)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum 1. August 
2020. **)

Ministerium für 
Bildung, Wissen-
schaft und Kultur  
des Landes 
Schleswig- 
Holstein
III 331
Postfach 7124
24171 Kiel

*) Es wird vorausgesetzt, dass Bewerberinnen und Bewerber Lehrkräfte der Laufbahn 
Gymnasien sind. Siehe Aufgabenbeschreibung Nachrichtenblatt Nummer 7/1998  
Seite 266 folgende.

**) Auf die Erprobungszeit gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 Landesbeamtengesetz wird 
hingewiesen. Sie beträgt im Schulbereich ein Jahr. Beförderung und Einweisung in die 
Planstelle nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen.

***) Bewerberinnen/Bewerber mit der Lehrbefähigung für Gymnasium
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-
Gr.

Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an 
das

3. Berufsbildende Schulen

3.1 Berufliche 
Schule des 
Kreises Nord-
friesland in 
Husum

Husum stellvertretende 
Schulleiterin/
stellvertretender 
Schulleiter *)

A 15 Z Aufgaben-
übertragung 
zum 1. Februar 
2020. ********)

Berufliche Schu-
le des Kreises 
Nordfriesland in 
Husum 
Herzog-Adolf-
Straße 3
25813 Husum

3.2 Regionales 
Berufsbil-
dungszentrum 
des Kreises 
Steinburg 
A.ö.R.

Itzehoe Koordinatorin / 
Koordinator 
für digitale 
Transformation, 
digitale Infra-
struktur, medi-
enkonzeptionel-
le Beratung und 
Schulung **)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum nächst-
möglichen 
Termin. 
********)

Regionales  
Berufsbildungs-
zentrum des 
Kreises Stein-
burg A.ö.R.
Juliengardeweg 9
25524 Itzehoe

3.3 Regionales 
Berufsbil-
dungszentrum 
am Königs-
weg der Lan-
deshauptstadt 
Kiel

Kiel Leitung/Koor-
dination der 
Abteilung Beruf-
liches Gymnasi-
um ***)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum nächst-
möglichen 
Termin. 
********)

Regionales  
Berufsbildungs-
zentrum am 
Königsweg
Königsweg 80
24114 Kiel

*) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungs-
profil dieser Stelle bei der Beruflichen Schule des Kreises Nordfriesland in Husum, 
Herzog-Adolf-Straße 3 in 25813 Husum anfordern.

**) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil 
dieser Stelle beim RBZ des Kreises Steinburg, Juliengardeweg 9 in 25524 Itzehoe 
anfordern.

***) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil 
dieser Stelle beim RBZ am Königsweg, Königsweg 80 in 24114 Kiel anfordern.

********) Auf die Erprobungszeit gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 Landesbeamtengesetz 
wird hingewiesen. Sie beträgt im Schulbereich ein Jahr. Beförderung und Einwei-
sung in die Planstelle nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen. Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädago-
gischen (ausbildungs- und prüfungsmäßigen) Voraussetzungen für die Einstellung in 
das Beamtenverhältnis (Studienrätin/Studienrat) erfüllen.
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-
Gr.

Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an 
das

3.4 Regionales 
Berufsbil-
dungszentrum 
Wirtschaft der 
Landeshaupt-
stadt Kiel, 
rechtsfähige 
Anstalt des 
öffentlichen 
Rechts

Kiel Leitung/Koor-
dination der 
Abteilung Fach-
oberschule und 
Berufsober-
schule inklusive 
des Zusatzun-
terrichts zur 
Erlangung der 
Fachhochreife. 
Vertretungs-
planung für 
das RBZ Wirt-
schaft. Kiel. Ko-
operationspfle-
ge mit den an 
der Beruflichen 
Bildung Betei-
ligten. Weiter-
entwicklung 
des Projekts 
„MINT-freund-
liche, digitale 
Schule“ ****)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum 1. August 
2020. ********)

RBZ Wirtschaft 
der Landeshaup t-
stadt Kiel AöR
Westring 444
24118 Kiel

3.5 Gewerbe-
schule  
–  Nahrung 
und Gastro-
nomie – 

Lübeck Leitung der 
Abteilung 
„Vollzeitbildung“ 
und schulart-
übergreifende 
Aufgaben *****)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum nächst-
möglichen 
Termin. 
********)

Gewerbeschule 
- Nahrung und 
Gastronomie – 
Berufliche Schu-
le der Hanse-
stadt Lübeck
Herrn Schulleiter 
OStD A. Jach
Parade 2
23552 Lübeck

****) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil 
dieser Stelle beim RBZ Wirtschaft . Kiel, Westring 444 in 24118 Kiel anfordern.

*****) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil 
dieser Stelle bei der Gewerbeschule – Nahrung und Gastronomie -, Parade 2 in 
23552 Lübeck anfordern.

********) Auf die Erprobungszeit gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 Landesbeamtengesetz 
wird hingewiesen. Sie beträgt im Schulbereich ein Jahr. Beförderung und Einwei-
sung in die Planstelle nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen. Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädago-
gischen (ausbildungs- und prüfungsmäßigen) Voraussetzungen für die Einstellung in 
das Beamtenverhältnis (Studienrätin/Studienrat) erfüllen.
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-
Gr.

Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an 
das

3.6 Berufsschule 
der Hand-
werkskammer 
Lübeck in der 
Hansestadt 
Lübeck

Lübeck-
Trave-
münde

Stabsstellen-
leitung in der 
Hauptstelle für 
schulfachliche 
und schulor-
ganisatorische 
Aufgaben der 
Landesberufs-
schulen für 
Augenoptiker, 
Bootsbauer, 
Glaser, Hör-
akustiker, 
Kraftfahrzeug-
mechatroniker, 
Orthopädie-
schuhmacher 
und Maßschuh-
macher, Segel-
macher, insbe-
sondere mit den 
Schwerpunkten 
Digitalisierung, 
Qualitätsma-
nagement, 
Öffentlichkeits-
arbeit, Gebäu-
demanagement, 
Fortbildungs- 
und Schu-
lungskonzepte, 
schulische 
Datenerhebun-
gen und weite-
re schul- und 
standortüber-
greifende Auf-
gaben ******)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum nächst-
möglichen 
Termin. 
********)

Berufsschule der 
Handwerkskam-
mer Lübeck in 
der Hansestadt 
Lübeck
Wiekstraße 5
23570 Lübeck-
Travemünde

******) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungspro-
fil dieser Stelle bei Berufsschule der Handwerkskammer Lübeck, Wiekstraße 5 in 
23570 Lübeck-Travemünde anfordern.

********) Auf die Erprobungszeit gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 Landesbeamtengesetz 
wird hingewiesen. Sie beträgt im Schulbereich ein Jahr. Beförderung und Einwei-
sung in die Planstelle nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen. Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädago-
gischen (ausbildungs- und prüfungsmäßigen) Voraussetzungen für die Einstellung in 
das Beamtenverhältnis (Studienrätin/Studienrat) erfüllen.
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-
Gr.

Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an 
das

3.7 Berufsschule 
der Hand-
werkskammer 
Lübeck in der 
Hansestadt 
Lübeck

Lübeck-
Trave-
münde

Koordinatorin/
Koordinator 
für abteilungs-
übergreifende, 
schulfachliche 
und schulor-
ganisatorische 
Aufgaben in 
der Landesbe-
rufsschule für 
Hörakustiker, 
insbesonde-
re mit dem 
Schwerpunkt 
Digitalisierung, 
Beschaffungs-
management, 
Einsatz- und 
Blockplanung, 
Datenschutz, 
Schulpartner-
schaften sowie 
Arbeitssicher-
heit, Lehrerge-
sundheit und 
weitere schul- 
und standort-
übergreifende 
Aufgaben 
******)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum nächst-
möglichen 
Termin. 
********)

Berufsschule der 
Handwerkskam-
mer Lübeck in 
der Hansestadt 
Lübeck
Wiekstraße 5
23570 Lübeck-
Travemünde

******) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungspro-
fil dieser Stelle bei Berufsschule der Handwerkskammer Lübeck, Wiekstraße 5 in 
23570 Lübeck-Travemünde anfordern.

********) Auf die Erprobungszeit gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 Landesbeamtengesetz 
wird hingewiesen. Sie beträgt im Schulbereich ein Jahr. Beförderung und Einwei-
sung in die Planstelle nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen. Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädago-
gischen (ausbildungs- und prüfungsmäßigen) Voraussetzungen für die Einstellung in 
das Beamtenverhältnis (Studienrätin/Studienrat) erfüllen.
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Schule Ort Bezeichnung  
der Stelle

Bes.-
Gr.

Zeitpunkt der
Besetzung

Bewerbung an 
das

3.8 Berufsbil-
dungszentrum 
des Kreises 
Segeberg in 
Norderstedt 
 
2. Ausschrei-
bung

Norder-
stedt

Leitung und 
Koordinierung 
der Abteilung 
Gewerbliche 
Berufsschule 
II (Elektrotech-
nik, Haar- und 
Körperpflege) 
sowie abtei-
lungsübergrei-
fende Aufgaben 
*******)

A 15 Aufgaben-
übertragung 
zum nächst-
möglichen 
Termin. 
********)

Berufsbildungs-
zentrum Nor-
derstedt 
Moorbekstraße 17
22846 Norder-
stedt

*******) Interessierte Bewerberinnen und Bewerber können das spezielle Anforderungsprofil 
dieser Stelle beim Berufsbildungszentrum Norderstedt, Moorbekstraße 17 in 22846 
Norderstedt anfordern.

********) Auf die Erprobungszeit gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 Landesbeamtengesetz 
wird hingewiesen. Sie beträgt im Schulbereich ein Jahr. Beförderung und Einwei-
sung in die Planstelle nach Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen. Lehrkräfte im Angestelltenverhältnis müssen die fachlichen und pädago-
gischen (ausbildungs- und prüfungsmäßigen) Voraussetzungen für die Einstellung in 
das Beamtenverhältnis (Studienrätin/Studienrat) erfüllen.
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Koordinatoren-Stellen für 
schulfachliche Aufgaben 
an Gemeinschaftsschulen 
und Förderzentren

An den Gemeinschaftsschulen und Förder-
zentren werden weitere Stellen von Konrekto-
rinnen und Konrektoren als Koordinatorinnen 
und Koordinatoren für schulfachliche Aufga-
ben ausgeschrieben. 

In der nachfolgenden Auflistung wird jeweils 
eine Kernaufgabe der künftigen Koordina-
torinnen und Koordinatoren genannt. Zur 
Festlegung des jeweiligen Aufgabenprofils im 
Detail sind innerhalb des Schulleitungsteams 
entsprechende Absprachen zu treffen. Zur 
Orientierung kann dabei die Aufgabenbe-
schreibung unter Ziffer VII Absatz 3 des Er-
lasses vom 18. Mai 1998 - III 4 - 0332.3 (NBl. 
MBWFK. Seite 266) verwendet werden.

Den Schulen steht für die Wahrnehmung der 
Koordinierungsfunktionen gemäß § 7 des 
Leitungszeiterlasses (Erlass zur Bemessung 
des schulischen Zeitbudgets für die Wahr-
nehmung von Leitungsaufgaben sowie für die 
pädagogische Arbeit und für Schulentwick-
lung vom 31. August 2010, NBl. MBK. Seite 
277) ein Zeitbudget zur Verfügung. 

Für die ausgeschriebenen Koordinatoren-
stellen können sich grundsätzlich Lehrkräfte 
der an der jeweiligen Schulart vertretenen 
Laufbahnen bewerben. Lehrkräfte mit der 
Laufbahnbefähigung für Sonderschulen 
kommen jedoch nur für die Koordination des 
Förderzentrumsteils in Frage. Die Auswahl-
entscheidungen werden jeweils nach Eignung 
und Leistung getroffen. Die Laufbahn der 
Bewerberinnen und Bewerber ist dabei ohne 
Belang. 

Die Landesregierung setzt sich für die Be-
schäftigung schwerbehinderter Menschen 
ein. Daher werden schwerbehinderte Bewer-
berinnen und Bewerber bei entsprechender 
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleich-
gewicht zwischen weiblichen und männlichen 
Beschäftigten zu erreichen. Frauen werden 
daher bei gleichwertiger Qualifikation im Rah-
men der gesetzlichen Möglichkeiten vorrangig 
berücksichtigt.

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich 
Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben. Auf die Vorlage von Lichtbildern/
Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich 
und bitten daher, hiervon abzusehen. 

Nach Auswahl der Bewerberinnen und Be-
werber erfolgt zunächst die Übertragung der 
Aufgaben. Beförderung und Einweisung in 
die Planstelle werden nach einer Erprobung 
gemäß § 20 Absatz 2 Nummer 3 Landesbe-
amtengesetz (LBG) und bei Vorliegen der 
laufbahn- und haushaltsrechtlichen Vorausset-
zungen vorgenommen.

Bitte achten Sie auf die nachstehenden allge-
meinen Hinweise, die entsprechend anzuwen-
den sind.

Bewerbungen sind über das zuständige 
Schulamt auf dem Dienstweg an das Ministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des 
Landes Schleswig-Holstein - III 30 - zu rich-
ten. Die Schulen, für die Sie sich bewerben, 
werden von hier aus über die eingegangenen 
Bewerbungen informiert.

Bitte verzichten Sie aus Gründen des Um-
weltschutzes auf die Verwendung von Kunst-
stoffmappen und Plastikhüllen.
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Schulart: Gemeinschaftsschulen

Schule Bezeichnung 
der Stelle 
Bes.-Gruppe

Zeitpunkt 
der 
Besetzung

Aufgabe/Koordination Bewerbungen 
an das

Holstentor-
Gemeinschafts-
schule, Gemein-
schaftsschule 
der Hansestadt 
Lübeck

Koordinatorin/
Koordinator

max. A 15
Die Besoldung 
erfolgt lehr-
amtsbezogen.

1. Februar 
2020

Koordination der päda-
gogischen und organi-
satorischen Gestaltung 
der äußeren und inne-
ren Differenzierung, 
insbesondere im Zu-
sammenhang mit dem 
Ganztagsbetrieb

Ministerium  
für Bildung,  
Wissenschaft 
und Kultur 
III 30 
Brunswiker 
Straße 16 - 22 
24105 Kiel

Grund- und  
Gemeinschafts-
schule an der Bek 
in Halstenbek

Kreis Pinneberg

Koordinatorin/
Koordinator

max. A 14 Z
Die Besoldung 
erfolgt lehr-
amtsbezogen.

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

Koordination der päda-
gogischen und organi-
satorischen Gestaltung 
der Arbeit in den Jahr-
gangsstufen 5 und 6

Ministerium  
für Bildung,  
Wissenschaft 
und Kultur 
III 30 
Brunswiker 
Straße 16 - 22 
24105 Kiel

Schule am Eider-
wald, Grund- und 
Gemeinschafts-
schule in Flintbek

Kreis Rendsburg-
Eckernförde

Koordinatorin/
Koordinator

max. A 14 Z
Die Besoldung 
erfolgt lehr-
amtsbezogen.

1. Februar 
2020

Koordination der päda-
gogischen und organi-
satorischen Gestaltung 
der Arbeit in den Jahr-
gangsstufen 7 bis 10

Ministerium  
für Bildung,  
Wissenschaft 
und Kultur 
III 30 
Brunswiker 
Straße 16 - 22 
24105 Kiel
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Ausschreibung der Schulleiterstellen

Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1. Grundschulen

1.1 Grundschule 
Hennstedt
Schulstraße 
29-31
25779 
Hennstedt

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13  
(GH-Lehramt)

162 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −ein- bis zweizügige Grund-
schule
 −neun Lehrkräfte, zusätzliche 
pädagogische Unterstüt-
zung durch eine Schulsozi-
alarbeiterin, eine Schulas-
sistentin und eine Erzieherin 
in Kooperation mit der 
Gemeinde
 −gute räumliche Ausstattung: 
neues Schulgebäude seit 
Herbst 2015 mit zahlrei-
chen Neben- und Diffe-
renzierungsräumen, neuer 
Computerraum und neue 
Schulbücherei
 −großzügiges Schulgelände 
mit attraktiven Spielmöglich-
keiten, Freibad in direkter 
Nachbarschaft, Turnhalle
 −enge und kooperative 
Zusammenarbeit mit dem 
Förderzentrum
 − tägliche AG-Angebote im 
Rahmen des Offenen Ganz-
tagsangebots
 −Kooperation mit der Ge-
meinschaftsschule und 
Nutzungsmöglichkeit der 
Fachräume für Musik, Textil-
lehre, Technik und Küche
 −Förderung der Selbst-
ständigkeit der Kinder 
(Spielehüttendienst, Abfall-
trennung, Schülerbücherei-
Dienst)
 − intensive Kooperation mit 
den umliegenden Kitas u.a. 
durch vorschulische Lern-
werkstatt

Schulamt des 
Kreises Dith-
marschen
Stettiner Stra-
ße 30
25746 Heide
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.2 Marschen-
school an't 
Wattenmeer
Mittelstraße 
33
25709 Kron-
prinzenkoog

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13  
(GH-Lehramt)

182 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −Offene Ganztagsgrund-
schule mit den drei Stand-
orten Kronprinzenkoog, 
Helse und Friedrichskoog 
(13 Lehrkräfte)
 −Umwelt- und Zukunftsschu-
le: Gesundheitsförderung 
(u.a. Teilnahme am EU-
Schulprogramm für Obst, 
Gemüse und Milch) und 
Gewaltprävention (alljähr-
liche Durchführung von 
Teamtagen / Selbstbehaup-
tungstraining)
 − teilweise jahrgangsübergrei-
fender Unterricht
 −Angebot eines Vorschulkur-
ses in Kronprinzenkoog und 
Friedrichskoog
 −Offener Ganztag in Helse 
(für die Kinder aus Kron-
prinzenkoog, Helse) und 
Friedrichskoog mit Haus-
aufgabenbetreuung und 
verschiedenen AGs am 
Nachmittag
 − lebendiges und transpa-
rentes Schulleben mit 
vielfältiger Schüler- und 
Elternaktivität (u.a. alljähr-
licher Sponsorenlauf zur 
Unterstützung einer sozialen 
Einrichtung)
 −Eingebundenheit aller 
Standorte ins Gemeinde-
leben (z. B. Seniorenweih-
nachtsfeiern, Vogelschie-
ßen, Gemeindeausflug)
 −alljährliche Durchführung ei-
nes standortübergreifenden 
Projektes (Zirkus-, Projekt-
woche, Musikprojekt etc.)
 −regelmäßige Teilnahme 
an Sportveranstaltungen 
(Kreisbestenwettkämpfe, 
außerschulische Laufveran-
staltungen) und Durchfüh-
rung schulinterner Sport-
feste
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

 −Schwimmunterricht in den 
Jahrgangsstufen 3 und 4
 −mehrtägige Klassenfahrten 
in Jahrgangsstufe 3 und 4
 −unterstützende Förder-
vereine
 − fest integrierte Schulso-
zialarbeiterin (individuelle 
Beratung, Konfliktbewälti-
gung, sozialpädagogische 
Arbeit in einzelnen Klassen)
 −Schulassistenten, FSJler im 
Einsatz
 −Zusammenarbeit mit mehre-
ren Kitas und gemeinsame 
Projekte Kita/Schule
 −enge Zusammenarbeit mit 
dem Förderzentrum

Schulamt des 
Kreises Dith-
marschen
Stettiner Stra-
ße 30
25746 Heide

1.3 Grundschule 
Wesseln
Holsten-
straße 41
25746 Wes-
seln

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13 (GH-
Lehramt)

102 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −stadtnahe einzügige Grund-
schule mit Offenem Ganztag
 −Betreuung 7.00 bis 16.00 Uhr
 −multiprofessionelles Mitar-
beiterteam (sieben Lehrkräf-
te, zwei LiV, Schulassistenz, 
Praktikanten aus Universität 
und Erzieherschule)
 −Ausbildungsschule für 
Grundschule und Förder-
zentren und Betreuung
 −Schwimmunterricht in Jahr-
gangsstufe 2 und 4
 − inklusive Beschulung in 
allen Klassen
 − intensive Zusammenarbeit 
mit den Förderzentren
 −DaZ-Unterricht
 −notenfreie Leistungsbewer-
tung
 − forschendes Lernen/Sinus/ 
Lernen am anderen Ort
 −naturnaher Schulhof und 
-wald
 −enge Zusammenarbeit mit 
Schulträger
 −aktive Elternarbeit/Förder-
verein
 −Wettbewerbe: Mathe-Kän-
guru, Mathe Olympiade
 −Sport-Förderunterricht/ 
-wettbewerbe

Schulamt des 
Kreises Dith-
marschen
Stettiner Stra-
ße 30
25746 Heide
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.4 Eiderschule
Schulstra ße 
18
25786 Dell-
stedt

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13  
(GH-Lehramt)

140 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −Grundschule mit den zwei 
dörflich gelegenen Stand-
orten Dellstedt und Pahlen 
(Entfernung ca. 10 km)
 −sechs Klassen: zwei Klas-
sen in Dellstedt und vier 
Klassen in Pahlen
 −vorschulische Lernwerkstatt 
einmal wöchentlich, enge 
Kita-Zusammenarbeit
 − jahrgangsübergreifendes 
Lernen in den Jahrgangs-
stufen 1 und 2 sowie in 3 
und 4 (nur Dellstedt)
 −SHiB-Schule seit 2013 
(Schule inklusive Begabten-
förderung)
 −engagiertes, kooperatives, 
junges Kollegium
 −gewinnbringende Zusam-
menarbeit mit dem Förder-
zentrum
 − intensive Einbindung von 
Schulsozialarbeit und Schul-
assistenz
 −pädagogische Insel am 
Standort Pahlen
 −Betreute Grundschule 
(Betreuung nach Unter-
richtsschluss) an beiden 
Standorten
 −aktive, das Schulleben mit-
gestaltende Elternschaft
 − je Standort ein engagierter 
Förderverein
 −Veranstaltungen und tradi-
tionelle Feste im Schuljahr, 
Einbindung in das Dorfleben
 −ActivPanel mit Notebook 
und Dokumentenkamera als 
Schultafel in jedem Klas-
senraum
 −WLAN und Notebooknut-
zung in allen Klassenräu-
men möglich
 −PC-Neuausstattung beider 
Standorte für 2020 geplant
 −Nutzung von ISERV als 
Kommunikationsplattform

Schulamt des 
Kreises Dith-
marschen
Stettiner Stra-
ße 30
25746 Heide
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.5 Grundschule 
Breitenfelde
Schulstraße 
17
23881 Brei-
tenfelde

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13  
(GH-Lehramt)

204 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −zwei- bis dreizügige Grund-
schule im ländlichen Raum,  
zentral im Kreis gelegen
 −Offene Ganztagsschule an 
allen Schultagen
 − teilstationäre Sprachheil-
maßnahme des Kreises
 −Schulsozialarbeit und schu-
lische Assistenz
 −sehr gute Zusammenarbeit 
mit aktiver Elternschaft
 −digitale Ausstattung in 
Planungsphase, PC-Raum 
vorhanden
 −sehr engagierte Arbeit der 
Fachkonferenzen
 −Teilnahme an „fit4future“ 
und Schulobstprogramm

Schulamt des 
Kreises Her-
zogtum Lauen-
burg
Barlachstraße 5
23909 Ratze-
burg

1.6 Boy-Lornsen-
Schule
Boy-Peter-
Eben-Weg 2
25980 Sylt, 
OT Tinnum

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13  
(GH-Lehramt)

99 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −engagiertes Kollegium be-
stehend aus sechs Kollegin-
nen und einem Schulsozial-
arbeiter
 −Poolprojekt: Einsatz des pä-
dagogischen Personals nach  
Bedarf, zurzeit vier Poolkräfte
 −Offene Ganztagsschule mit 
Früh- und Nachmittagsbe-
treuung
 −Schulmensa mit haus-
eigener Garküche
 −grundsaniertes Schulge-
bäude (Umbau 2009)
 −Klassenräume/Gruppen-
räume
 −gute Ausstattung
 −große Pausenhalle für 
Schulveranstaltungen
 −Fachräume: PC-Raum, 
Kunst- und Werkraum mit 
Töpferofen, Schulküche
 −Schülerbücherei (Antolin)
 −Einfeldsporthalle
 −Sportplatz
 −großer naturnaher Pausen-
hof mit modernen Spielge-
räten und Minispielfeld
 −Schulgarten
 −Friesischunterricht in den 
Jahrgangsstufen 1 bis 4
 −Schwimmunterricht in Jahr-
gangsstufe 4
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

 −Frühradfahren
 −Gesundes Frühstück: Obst 
und Gemüse
 −Förderung leistungsstarker 
Schüler/innen (Känguru-Wett-
bewerb, Matheolympiade)
 −enge Zusammenarbeit mit 
dem zuständigen Förder-
zentrum und außerschuli-
schen Einrichtungen
 −Kooperationsvereinbarun-
gen mit den Kitas
 −enge Zusammenarbeit mit 
dem Förderverein
 −aufgeschlossener und un-
terstützender Schulträger
 −engagierte Elternschaft
 −aktives und vielfältiges Schul-
leben (Aktivitäten zur Ver-
kehrssicherheit, Sport- und 
Schulfeste, Ausflüge, Thea-
terbesuche, Klassenfahrten, 
Lernen am anderen Ort)

Schulamt des 
Kreises Nord-
friesland
Marktstraße 6
25813 Husum

1.7 Grundschule 
Grube
Wenddorf 17
23749 Grube

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13  
(GH-Lehramt)

118 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −ein- bis zweizügige Grund-
schule
 −Ausbildungsschule
 −Plattdeutsch-Modellschule
 − inklusive Maßnahmen
 −Betreuungsangebot von 
7.00 bis 16.00 Uhr
 −gute räumliche Ausstattung 
mit Küche, Werkraum, 
Sport hallen
 −Schulgarten und weiträumi-
ges Außengelände
 −wöchentliches jahrgangs- 
und fächerübergreifendes 
Projekt
 −Teilnahme am Schul-Obst, 
-Gemüse und -Milch (EU-
Projekt)
 −vielfältiges Schulleben 
(Weihnachtsfeiern, Schlitt-
schuhlaufen, Erntedank-
Gottesdienst, Sportfeste)
 −aufgeschlossenes, koope-
ratives Kollegium
 −gute und enge Zusammen-
arbeit mit Eltern und außer-
schulischen Institutionen

Schulamt des 
Kreises Ost-
holstein
Lübecker Stra-
ße 41
23701 Eutin
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.8 Achim-Brö-
ger-Schule
Schulstraße 6
23611 Se-
reetz

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13  
(GH-Lehramt)

138 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −zweizügige Grundschule
 −multiprofessionelles, äu-
ßerst engagiertes und 
aufgeschlossenes Team 
(aktuell elf Lehrkräfte, 
Schulsozialpädagoge, 
Schulassistentin, Unter-
stützung durch Förderzent-
rumslehrkraft, Schulbeglei-
terinnen)
 −Klassenrat und Konflikt-
lotsen
 −gute technische Ausstat-
tung (Netbooks, Internetzu-
gang in fast allen Räumen)
 −Sporthalle, Gymnastikhalle, 
Sport- und Kunstrasenplatz
 −großes Raumangebot (Kü-
che, Kunst-, Musik-, Diffe-
renzierungs-, Smartboard- 
und PC-Raum)
 −schuleigene Bücherei mit 
über 3.000 Büchern
 −Offene Ganztagsschule mit 
Betreuung bis 16.00 Uhr
 −Lesepaten
 −aktive Elternschaft
 −vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit den umliegenden 
Kitas
 −Zusammenarbeit mit dem 
Schriftsteller Achim Bröger
 −verlässliche und konstruk-
tive Zusammenarbeit mit 
dem Schulträger

Schulamt des 
Kreises Ost-
holstein
Lübecker Stra-
ße 41
23701 Eutin
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.9 Theodor-
Storm-Schule
Grundschule 
mit Förder-
zentrum 
Lernen
Friedrich-
Ebert- 
Stra ße 37
23774 Heili-
genhafen

3. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter

A 13 Z  
(GH-Lehramt)

oder

A 14 (SoS-
Lehramt)

265 Schüler/
innen in der 
Grundschule

und

35 Schüler/
innen vom 
Förderzent-
rum inklusiv 
betreut

Die Befähi-
gung für das 
Lehramt an 
Grundschu-
len, für das 
Lehramt an 
Grund- und 
Hauptschu-
len, für das 
Lehramt an 
Sonderschu-
len oder für 
das Lehramt 
für Sonder-
pädagogik ist 
erforderlich.

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −Schule mit zwei Standor-
ten: zweizügige Grund-
schule in Heiligenhafen, 
dreiklassige Außenstelle in 
Großenbrode
 −kleines Förderzentrum mit 
fünf Sonderschullehrkräf-
ten, ohne eigene Klassen
 −gute räumliche Ausstattung 
mit Aula, Musik-, Kunst-, 
PC- und Werkraum, Schul-
küche, Schülerbücherei, 
Differenzierungsräumen, 
Turnhalle, Gymnastikhalle, 
drei Activboards in der 
Stammschule
 −großer Kunstrasensport-
platz neben der Schule
 −neu und vorbildlich ge-
stalteter Schulhof an der 
Stammschule
 −aufgeschlossener  
Schulträger
 −Offene Ganztagsschule an 
beiden Standorten
 −engagierte Schulsozialar-
beit an beiden Standorten
 −sozialpädagogischer Hort 
an der Stammschule
 −engagiertes offenes  
Kollegium
 −vielfältiges Schulleben
 −strukturierter Übergang 
Kita - Schule
 −Schwerpunkt Leseförde-
rung über Schülerbücherei, 
Lesewettbewerbe, Teilnah-
me an Antolin
 −Präventionskonzept mit 
jährlichem sozialen Training 
in allen Jahrgängen, wö-
chentlichen Klassenlehrer-
stunden, Streitschlichter-
ausbildung, Insel
 − teamorientierte Leitungs-
struktur

Schulamt des 
Kreises Ost-
holstein
Lübecker Stra-
ße 41
23701 Eutin
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.10 Peter-Lun-
ding-Schule
Schulstraße 21
25474 Has-
loh

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13  
(GH-Lehramt)

149 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −zweizügige Grundschule
 −Offene Ganztagsschule 
(Träger: Gemeinde Hasloh) 
von 07.00 bis 16.30 Uhr
 −vielfältige Kursangebote am 
Nachmittag
 −aufgeschlossenes, team-
orientiertes und kooperati-
ves Kollegium (Lehrkräfte, 
Schulsozialarbeit, schuli-
sche Assistenz, Schulbe-
gleitungen)
 −Referenzschule ganztägig 
lernen 2019/20
 −Teamzimmer mit drei Ar-
beitsplätzen
 − inklusive Maßnahmen
 −schülerorientierter Unter-
richt
 −Schulsozialarbeit am Vor- 
und Nachmittag
 −aktives Schulleben: Lich-
terfest, „besonderer“ Tag, 
Projektwoche, Sommerfest
 −Schwimmunterricht in Jahr-
gangsstufe 2
 −Lesepaten in Jahrgang 2, 3 
und 4
 −Klassenrat, Schülerrat 
(auch am Nachmittag)
 −Dreifeld-Sporthalle
 − feste Patenschaften in der 
Eingangsphase
 −Küche im Lernhaus II
 −gute und enge Zusammen-
arbeit mit Eltern, Schul-
verein, örtlichen Kitas, 
Sportverein und anderen 
Institutionen
 −Teilnahme am Obst- und 
Gemüseprojekt (EU-Pro-
jekt)
 −eigene Schulbücherei
 −Chor
 −Schulgarten
 −aktuelle Umbaumaßnahmen 
im laufenden Schulbetrieb
 −neue Klassenräume nach 
Umbau und Sanierung

Schulamt des 
Kreises Pinne-
berg
Kurt-Wagener-
Straße 11
25337 Elms-
horn
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.11 Grundschule 
Heist
Hauptstraße 
53
25492 Heist

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13  
(GH-Lehramt)

105 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −einzügige Grundschule in 
ländlicher Umgebung
 −Präventionsschule mit 
Klasse2000-Zertifikat
 −engagiertes und kooperativ 
arbeitendes Kollegium
 −strukturierte Absprachen in 
multiprofessionellem Team 
(Schulsozialarbeit, -assis-
tenz, -begleitung)
 −gute räumliche und säch-
liche Ausstattung (PC-
Raum, Aula mit Bühne, 
Experimentierraum, Werk-
raum, große Sporthalle)
 −vielfältiges reges Schul-
leben
 −Schulgarten
 −Partizipation der Schüler-
schaft (Schülerrat, Spiel-
zeugausgabe, Klassenrat, 
Konfliktlotsendienst)
 − jahrgangsübergreifende 
Arbeitsgemeinschaften für 
die Jahrgangsstufen 2 bis 4, 
Kooperation mit dem 
ortsansässigen Sportverein 
und Golfclub
 −enge Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Eltern
 −aktive Betreuungsgruppe 
(bis 16 Uhr)
 −aufgeschlossener, unter-
stützender Schulträger
 −gute Zusammenarbeit mit 
den Kitas, Nachbarschu-
len, der Kirche, dem Sport-
verein und außerschuli-
schen Einrichtungen

Schulamt des 
Kreises Pinne-
berg
Kurt-Wagener-
Straße 11
25337 Elms-
horn
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.12 Albert-
Schweitzer-
Schule
Pulverstraße 
67 a
22880 Wedel

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13 Z  
(GH-Lehramt)

378 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −vier- bis fünfzügige gebun-
dene Ganztags-Grund-
schule
 −verbindliche rhythmisier-
te Schulzeiten von 8.00 
bis 16.00 Uhr mit einem 
Wechsel von Unterricht 
und Angeboten in der frei-
en Lernzeit im Ganztagsbe-
reich an jedem Schultag
 −Spielangebote durch die 
Erzieher/innen und Kursan-
gebot durch Kooperations-
partner, Honorarkräfte und 
Lehrkräfte
 −Ganztagsangebote mit 
Schulküche/Mensa, 
Schülerbücherei, Bewe-
gungsraum, Bühne, Snoe-
zelenraum sowie Psycho-
motorikraum
 −aufgeschlossenes, team-
orientiert arbeitendes 
Kollegium, verbindliche, 
gemeinsame Vorbereitung 
des Unterrichtes im Jahr-
gangsteam
 −sehr heterogene Schüler-
schaft
 − individualisierender Unter-
richt für alle verpflichtender 
Bestandteil des schuli-
schen Konzeptes
 −eine DaZ-Klasse
 −Projekt Niemanden zurück-
lassen - Lesen macht stark 
/ Mathe macht stark
 − Integrationsklassen in allen 
Jahrgangsstufen, Unterstüt-
zung durch Sonderschul-
lehrkräfte, Schulbegleitun-
gen / Integrationshelfer/
innen
 −etablierte Gewaltprävention 
(Prima Klima, Konfliktlot-
sen, Klassenrat, SÄM)
 −Unterstützung durch zwei 
Schulsozialpädagogen und 
drei Schulassistentinnen
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

 − lebendiges und vielfältiges 
Schulleben (Projekttage, 
Schulfest, Matheolympiade-
Teilnahme, Sportveranstal-
tungen, Theaterbesuche, 
Kooperation mit der Stadt-
bücherei in allen Jahrgän-
gen, Schulgottesdienste)
 −erfahrene Ausbildungs-
schule
 −PC-Raum mit 28 Rechnern, 
zwei Sporthallen, Sport-
platz, Schwimmunterricht
 −enge, konstruktive Zusam-
menarbeit mit den Institu-
tionen im Stadtteil, Nach-
barschulen, Förderzentren, 
Kitas und Eltern
 −sehr weiträumiges, lern- 
und bewegungsfördernd 
gestaltetes Schulgelände 
mit Schulgarten

Schulamt des 
Kreises Pinne-
berg
Kurt-Wagener-
Straße 11
25337 Elms-
horn

1.13 Grundschule 
Fleckeby
Am Holm 2
24357  
Fleckeby

Schulleiterin/
Schulleiter *)

A 14 (GH-
Lehramt)

132 Schüler/
innen

1. August 
2020

 −ein- bis zweizügige Grund-
schule im ländlichen Raum
 −Grundschule mit täglichem 
Betreuungsangebot von 
7.00 bis 15.00 Uhr (da-
nach von 15.00 bis 16.00 
Uhr Angebote der VHS für 
Kinder)
 −Referenzschule für „digi-
tale Bildung“ (Ausstattung 
durch den Schulträger und 
das IQSH Ende 2018)
 −zertifiziert als „Haus der 
kleinen Forscher“
 −besonderes Begabungs- 
und Begabtenkonzept
 −Methoden- und Projektun-
terricht in der Eingangs-
phase; Begabungsangebot 
in den Jahrgangsstufen 3 
und 4 (wöchentlich)
 −Einrichtung eines „grünen 
Klassenzimmers“ und ge-
meinsame Schulhofgestal-
tung mit einer besonders 
engagierten Elternschaft
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

 −aufgeschlossenes, enga-
giertes und teamorientier-
tes Kollegium
 −multiprofessionales Unter-
richtsteam: Schulassistenz, 
Schulsozialarbeiter und 
Förderzentrumslehrkräfte
 −konstruktive Zusammenar-
beit mit dem Schulverband
 −Unterstützung durch einen 
engagierten Schulverein
 −aktives Schulleben mit den 
Veranstaltungen des Jah-
res; besondere Projekttage 
in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Sachun-
terricht
 −Gewaltprävention: Klassen-
rat und Schülerparlament, 
Streitschlichterausbildung
 −konstruktive Zusammen-
arbeit mit den Kitas, den 
weiterführenden Schulen, 
der Internatsstiftung Lou-
isenlund und der Danne-
werkschule (Begabtenför-
derung)
 −Ausbildungsschule: Refe-
rendare, Semesterprakti-
kumsstudenten, Praktikant/
innen
 −Bundesfreiwilligendienst-
Kräfte

Schulamt 
des Kreises 
Rendsburg-
Eckernförde
Kaiserstraße 8
24768 Rends-
burg
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.14 Schule  
Nobiskrug
Nobiskrüger 
Allee 116-118
24768 
Rendsburg

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13  
(GH-Lehramt)

111 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −einzügige Grundschule 
(zurzeit 4 Klassen) in direk-
ter Waldlage; Zweizügig-
keit im Aufbau
 −gute räumliche und säch-
liche Ausstattung (PC-, 
Musik-, Kunstraum, Lehr-
küche, Sporthalle, Sport-
platz)
 −Offene Ganztagsschule  
mit Betreuung vor und 
nach dem Unterricht ein-
schließlich Hausaufgaben-
betreuung
 −„Gesunde Schule“ (Ernäh-
rungsführerschein, Schul-
garten, Schwimmunterricht 
in Jahrgangsstufe 4)
 −Gewaltprävention:  
KSH-Projekt
 −aktive Elternarbeit und  
engagierter Förderverein
 − intensive Präventions-, 
Integrations- und Inklusi-
onsarbeit mit dem Förder-
zentrum Lernen der Stadt 
Rendsburg
 −enge und kooperative 
Zusammenarbeit mit der 
Nachbargrundschule  
(gemeinsame Veranstal-
tungen: Lauftag, Bundes-
jugendspiele, Kinderoper 
Papageno, Stadtteilfeste)
 −gute, unterstützende 
Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger

Schulamt 
des Kreises 
Rendsburg-
Eckernförde
Kaiserstraße 8
24768 Rends-
burg
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.15 St.-Jürgen-
Schule
Erlenweg 2
24837 
Schleswig

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13  
(GH-Lehramt)

148 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −zweizügige Grundschule 
mit Offenem Ganztagsbe-
trieb
 −wertschätzendes, team-
orientiertes und multiprofes-
sionelles Team
 −Ausbildungsschule und 
Partnerschule für die Aus-
bildung von Förderzent-
rumslehrkräften
 −DaZ-Zentrum
 −FiSch-Schule
 −schuleinheitliches Erzie-
hungs- und Präventions-
konzept
 −hervorragende Zusammen-
arbeit mit Schulsozialarbeit 
und dem Team der „Betreu-
ten Grundschule“
 −sehr gute Vernetzung im 
Stadtteil mit zahlreichen 
ehrenamtlichen Helfern wie 
zum Beispiel Lesepaten
 −enge Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Partnern 
(Kinderschutzbund, Jugend-
zentrum, Kitas)
 −gute IT-Ausstattung
 −moderne Raumgestaltung 
- Modellschule für Schall-
schutz und Farbgestaltung 
in Lernräumen
 −gute Zusammenarbeit mit 
Schulträger
 −aktives und schülerorientier-
tes Schulleben
 −enge Kooperation und 
Zusammenarbeit mit den 
Eltern

Schulamt 
des Kreises 
Schleswig-
Flensburg
Flensburger 
Straße 7
24837 Schles-
wig
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.16 Grundschule 
Goldenbek
Pronstorfer 
Straße 19
23820 Prons-
torf

2. Ausschrei-
bung

Schulleiterin/
Schulleiter *)

A 13 Z  
(GH-Lehramt)

106 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −einzügige Grundschule mit 
60-Minuten-Takt
 −OGS mit festem Stamm-
personal
 − teilweise jahrgangsüber-
greifende Lerngruppen
 − inklusive Maßnahmen in 
allen Lerngruppen
 −engagiertes, aufgeschlos-
senes Kollegium
 −Schulsozialarbeit
 −vielfältiges Schulleben
 − festgelegte Thementage zu 
verschiedenen Fächern
 −enge Zusammenarbeit mit 
außerschulischen Partnern
 −Zukunftsschule und SI-
NUS-Schule
 −engagierte Elternschaft, 
aktiver Förderverein
 −sehr gute räumliche und 
sächliche Ausstattung
 −Fachräume für Musik und 
Kunst/Technik, Sporthalle, 
Schülerbücherei, Gruppen-
räume
 −Schulküche für Projekte 
und OGS-Kurse
 −Computerraum mit 15 Plät-
zen, Internetanschluss in 
allen Klassen, 15 Tablets
 −vier Smartboards
 −sehr großer Schulhof und 
Sportplatz mit großen 
Spiel- und Klettergeräten
 −Ausleihe von Geräten und 
Fahrzeugen für bewegte 
Pause
 −sehr kooperativer Schul-
träger
 −Teilnahme am EU-Pro-
gramm „Obst und Gemüse“
 −Website: www.grundschule- 
goldenbek.de

Schulamt des 
Kreises Sege-
berg
Hamburger 
Straße 30
23795 Bad 
Segeberg
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.17 Grundschule 
Rhen
Theodor-
Storm-Stra-
ße 20
24558 
Henstedt-
Ulzburg

Schulleiterin/
Schulleiter *)

A 14 Z  
(GH-Lehramt)

241 Schüler/
innen

1. August 
2020

 −zwei- bis dreizügige Grund-
schule
 −zusätzlich zu je zwei 1. 
und 2. Klassen gibt es zwei 
jahr gangsübergreifende 
Klassen 1/2 in der Ein-
gangsphase
 −wertschätzendes, erfahre-
nes, teamorientiertes Kolle-
gium mit zurzeit 16 Lehrkräf-
ten, sehr gutes Arbeitsklima; 
Ideen zur Weiterentwicklung 
von Schule
 −verlässliche und konst-
ruktive Zusammenarbeit 
mit dem Schulträger und 
dem Förderzentrum, reger 
Austausch mit den anderen 
Schulleitungen und den Ki-
tas am Ort, enge Koopera-
tion mit engagierter Eltern-
schaft, aktiver Förderverein
 −sehr gute mediale Ausstat-
tung: ein Computerraum 
mit 22 Arbeitsplätzen; drei 
Klassensätze á 25 Tablets; 
vier interaktive Tafeln (wei-
tere in Planung), Internet-
anschlüsse in allen Klas-
sen, Fachräume mit guter 
Ausstattung
 − individuelle Förderung aller 
Schüler/innen innerhalb 
der Eingangsphase
 −Unterstützung durch die 
Schulsozialarbeiterin und 
Schulassistentin, Inselraum, 
engagierte Kooperationser-
zieherin, regelmäßige Be-
treuung von Praktikant/innen
 −Durchführung der Projekte 
„Lesen macht stark - Nie-
manden zurücklassen“, 
„Mathe macht stark“, „Kän-
guru-Mathematikwettbe-
werb“, „Mathe-Olympiade“
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

 −zwei Schulchöre, regelmä-
ßige Sportfeste, sehr akti-
ves und lebendiges Schul-
leben, Zusammenarbeit mit 
der evangelischen Kirche, 
abwechslungsreiches Jah-
resprogramm, Konfliktlot-
sen in Jahrgangsstufe 4
 −Turnhalle und Sportplatz 
am Standort
 −naturnahe und weitläufige 
Pausenflächen
 −vielfältiges Angebot an 
Arbeitsgemeinschaften am 
Nachmittag

Schulamt des 
Kreises Sege-
berg
Hamburger 
Straße 30
23795 Bad 
Segeberg

1.18 Grundschule 
Pellworm-
straße
Pellwormstra-
ße 37
22846 Nor-
derstedt

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13  
(GH-Lehramt)

112 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −ein- bis zweizügige Grund-
schule
 −modernes, freundliches 
Schulgebäude
 − junges, engagiertes Kolle-
gium
 −konstruktive Zusammenar-
beit mit Schulsozialarbei-
ter/in und Schulassistent/in
 −gemeinsame Nutzung des 
Gebäudes mit städtischem 
Hort
 −Betreuung vor bzw. nach 
dem Unterricht durch Hort- 
bzw. Modulgruppen
 −Fachräume für Musik und 
Kunst/Werken, Sporthalle 
und Sportplatz
 −gute Ausstattung mit Lehr- 
und Lernmitteln
 −konstruktive unterstützende 
Zusammenarbeit mit dem 
Schulträger
 −Förderzentrumslehrkraft 
unterstützt regelmäßig die 
Arbeit in den Klassen (Ein-
gangsphase)
 −erprobtes Förderkonzept 
mit intensiver Sprachförde-
rung (DaZ)
 −vielfältiges und lebendiges 
Schulleben mit wieder-
kehrenden Aktivitäten und 
Projekten
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

 − integrierte Schülerbüche-
rei, Lesemütter, Lesestun-
den, regelmäßiger Besuch 
der Stadtbücherei
 −aktive Elternschaft sowie 
Schulverein unterstützen 
eine Vielzahl von Veranstal-
tungen
 −AG-Angebote im An-
schluss an die Verläss-
lichkeit in guter und lang-
jähriger Kooperation mit 
Sportvereinen und Musik-
schule

Schulamt des 
Kreises Sege-
berg
Hamburger 
Straße 30
23795 Bad 
Segeberg

1.19 Grundschule 
Harksheide-
Nord
Weg am 
Denkmal 9 a
22844 Nor-
derstedt

2. Ausschrei-
bung

Schulleiterin/
Schulleiter *)

A 14  
(GH-Lehramt)

363 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −vierzügige Grundschule
 − inklusive Maßnahmen in 
allen Jahrgangsstufen
 −großzügiges Schulgelän-
de mit vielfältigen Spiel-
möglichkeiten und Stadt-
parknähe mit vielseitiger 
Nutzungsmöglichkeit (bis 
Sommer 2020 Baustelle 
für neue Mensa und Ver-
waltung auf einem Großteil 
des Schulhofs, Sportplatz-
wiese wird in den Pausen 
als Ausgleichsfläche ge-
nutzt)
 −Fachräume für Musik 
(zurzeit nicht vorhanden), 
Kunst/Werken, Töpfern, 
PC, Sport
 −Klassenräume zum Teil mit 
Gruppenraum und Küchen-
zeile
 −Frühradfahren
 −regelmäßige Zusammenar-
beit mit der Stadtbücherei 
(Führungen/Lesungen)
 −Schwimmunterricht in Jahr-
gangsstufe 3
 −Projekte „Mathe macht 
stark“ und „Lesen macht 
stark“
 −Teilnahme an Mathe-Kän-
guru, Lesewettbewerben
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

 −aktives Schulleben: Wan-
dertage, Projektwochen, 
Klassenfahrten, Teilnahme 
an regionalen Sportveran-
staltungen, Lauftag, Unter-
richtsgänge, Theater- und 
Museumsbesuche, Auto-
renlesungen, Klasse im 
Grünen
 −gute sächliche Ausstattung
 −Ausbildungs- und Prakti-
kumsschule (Schüler/innen 
und Student/innen)
 −konstruktive Zusammen-
arbeit mit dem Förderzen-
trum im Bereich Integra-
tion und Prävention, dem 
Zentrum für kooperative 
Erziehungshilfe (ZKE), 
der Schulsozialarbeit und 
Schulassistenz, der Unter-
richtsassistenz und Schul-
begleitung, den Kitas des 
Einzugsbereiches und den 
weiterführenden Schulen
 −Betreuungsangebote über 
Hort- und Modulgruppen
 −AG-Angebote im An-
schluss an die Verläss-
lichkeit
 −aktive Elternschaft, eigen-
ständiger Schulverein
 −Zukunftsschule - auf ge-
sunde Ernährung und 
umweltfreundliche Un-
terrichtsmaterialien wird 
besonderer Wert gelegt
 −ab Schuljahr 2020/21 Of-
fene Ganztagsgrundschule 
(OGGS) (zurzeit in der 
Vorbereitung / Bau)

Schulamt des 
Kreises Sege-
berg
Hamburger 
Straße 30
23795 Bad 
Segeberg
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.20 Grundschule 
Münsterdorf
Kirchenstra-
ße 7
25587 Müns-
terdorf 

Schulleiterin/
Schulleiter *)

A 13 Z  
(GH-Lehramt)

104 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −einzügige Grundschule
 −ansprechende Anlage mit 
großzügigem Schulhof
 −sehr gute räumliche und 
sachliche Ausstattung
 −engagiertes Kollegium
 −aufgeschlossener Schulträ-
ger und Förderverein
 −aktive Elternschaft
 − tatkräftige Schulassistenz
 −Betreute Grundschule bis 
17.00 Uhr mit Mittagessen 
/ Hausaufgabenbetreuung
 −enge Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern
 −Lesepaten
 −vielfältiges, jahreszeitbezo-
genes Schulleben
 −Einbindung in die Dorfge-
meinschaft
 −Projektwoche, Zirkus,  
Matheolympiade
 −Teilnahme an vielen Sport-
veranstaltungen
 −Einsatz von Notebooks mit 
Internetzugang
 −Aktive Pause
 −Schwimmunterricht in Jahr-
gangsstufe 4
 −Enrichmentprogramm
 −zertifizierte Klasse 
2000-Schule

Schulamt des 
Kreises Stein-
burg
Viktoriastraße 
16-18
25524 Itzehoe

1.21 Grundschule 
Wacken
Bokelrehmer 
Straße 51
25596  
Wacken

2. Ausschrei-
bung 

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13  
(GH-Lehramt)

167 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −zweizügige Grundschule im 
ländlichen Bereich
 −Betreuungsangebot und 
Offener Ganztag
 −gute räumliche und sächli-
che Ausstattung
 −engagiertes, aufgeschlos-
senes Kollegium
 −vertrauensvolle Zusammen-
arbeit mit der Elternschaft

Schulamt des 
Kreises Stein-
burg
Viktoriastraße 
16-18
25524 Itzehoe
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

1.22 Grundschule 
Am Hagen
Dänenweg 13
22926  
Ahrensburg

Schulleiterin/
Schulleiter *)

A 14 Z  
(GH-Lehramt)

212 Schüler/
innen

1. August 
2020

 −zwei- bzw. dreizügige 
Grundschule
 −mehrere Integrations-
klassen (Inklusion) / gute 
Zusammenarbeit mit dem 
Förderzentrum
 −offenes und kooperatives 
Kollegium, zurzeit zwölf 
Lehrkräfte und Unterstüt-
zung durch eine Sonder-
schullehrkraft
 −Schulsozialarbeit
 −zwei schulische Assistenz-
kräfte sowie ein/e FSJler/in 
jeweils für ein Jahr
 − intensiver Austausch und 
Zusammenarbeit mit umlie-
genden Kitas
 −Hort, der eine Betreuung 
bis 16.00 Uhr anbietet, 
direkt auf dem Gelände
 −bis 2024 Umgestaltung zur 
Offenen Ganztagsschule 
(Entstehung einer Cafeteria 
und eines großen Neu-
baus)
 −große, neue Sporthalle und 
sehr gute Ausstattung mit 
Lern- und Lehrmitteln
 −Nutzung von Computern 
bzw. Notebooks als Ar-
beitsmittel; interaktive Tafel 
bisher in zwei Klassen; 
Umstellung auf Apple 
in den nächsten Jahren 
(neues Medienkonzept des 
Schulträgers)
 −gute, aktive Zusammenar-
beit mit der Elternschaft, 
dem Schulverein und dem 
Schulträger
 −Klassenratsstunden, 
Viertklässler stehen den 
Erstklässlern als Paten zur 
Verfügung, aktiver Schü-
lerrat
 −gute Ausstattung der Fach-
räume Kunst und Musik
 −Schülerbücherei
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

 −Teilnahme an Wettbewer-
ben (z. B. Heureka, Kängu-
ru der Mathematik, Sport 
und Plattdeutsch) 
 −gute Vernetzung im Stadt-
teil (Sportverein, Jugend-
treff)
 −Netzwerkpartner des 
Juniorcampus TH Lübeck 
(MINT-Gütesiegel)

Schulamt des 
Kreises Stor-
marn
Mommsenstra-
ße 11
23843 Bad 
Oldesloe

1.23 Grundschule 
Lütjensee
Hamburger 
Straße 11
22952 Lüt-
jensee

2. Ausschrei-
bung

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter *)

A 13 (GH-
Lehramt)

189 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −zweizügige Grundschule 
(15 Lehrkräfte)
 −seit 2010 Offene Ganz-
tagsschule mit Früh-, 
Nachmittags-, Spät- und 
Ferienbetreuung von 7.00 
bis 17.30 Uhr und breit 
gefächertem Kursangebot, 
Mittagessen und Hausauf-
gabenbetreuung
 −Ausbildungsschule
 − Internet-ABC-Schule
 −ab dem Jahr 2020 Drau-
ßenschule
 −Frühradfahren
 −Unterstützung durch 
Schulsozialarbeiterinnen, 
Schulische Assistenzen, 
Freiwilligendienst-Kräfte
 −Unterricht im 60-Minuten-
Takt
 −Partizipation der Schüler/
innen durch Klassenrat und 
Kinderkonferenzen
 −Schwimmunterricht in Jahr-
gangsstufe 2
 −Teilnahme am Obst-/Ge-
müse- und Milchprojekt 
(EU-Projekt)
 −aufgeschlossenes, koope-
ratives Kollegium
 −Vernetzung mit den umlie-
genden Grund- und weiter-
führenden Schulen sowie 
dem zuständigen Förder-
zentrum
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

 −sehr gute sächliche und 
räumliche Ausstattung mit 
Sporthalle, Fachräumen, 
großzügigem Außengelän-
de, Computerraum usw.
 −acht Klassenräume mit 
Internetanschlüssen und 
einem Gruppenraum je 
Jahrgangsstufe
 −aktives Schulleben: Wan-
dertage, Projektwochen, 
Klassenfahrten, Teilnahme 
an (regionalen) Sportveran-
staltungen, Lauftag, Unter-
richtsgänge, Theater- und 
Museumsbesuche, Auto-
renlesungen usw.
 −gute und enge Zusammen-
arbeit mit Eltern, Förderver-
ein, örtlichen Kitas, Sport-
vereinen, Kirchengemeinde 
und anderen Institutionen
 −sehr kooperativer und 
der Schule zugewandter 
Schulträger
 −Homepage www. 
grundschule-luetjensee.de

Schulamt des 
Kreises Stor-
marn
Mommsenstra-
ße 11
23843 Bad 
Oldesloe

*)  Die Befähigung für das Lehramt an Grundschulen oder für das Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen ist erforderlich.
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

2. Förderzentren

2.1 Helen-Keller-
Schule
Landesför-
derzentrum 
körperliche 
und moto-
rische Ent-
wicklung
Passatring 4
24351 Damp

Schulleiterin/
Schulleiter

A 14  
(SoS-Lehr-
amt)

27 Schüler/
innen intern,
6 Schüler/
innen vom 
Förderzent-
rum inklusiv 
betreut

1. August 
2020

 −vier Lerngruppen
 −Einzugsbereich Schleswig-
Holstein
 −angeschlossenes Internat 
mit voll- und teilzeitbetreu-
ten Schüler/innen
 −Ausbildungsschule
 −engagiertes Kollegium
 −enge Zusammenarbeit mit 
Therapeuten und Erziehern 
des Internates sowie exter-
nen Therapeuten
 −Kreisfachberatung für den 
Bereich körperliche und 
motorische Entwicklung
 −enge Begleitung im Über-
gang Schule - Beruf
 −umfangreiche digitale Me-
dienausstattung
 − intensive Schulprogramm-
arbeit u.a. zur Digitalisie-
rung, zum individualisierten 
Unterricht
 −spezielle arbeitsvorberei-
tende Projekte, wie z. B. 
Backen, Catering, Fahrrad-
reparatur
 −regelmäßige Teilnahme an 
überregionalen Sportveran-
staltungen, wie z. B. Rolli-
Basketball, Schwimmen 
und Landessportfeste
 −musische Arbeitsgemein-
schaften
 −gute und intensive Zusam-
menarbeit mit dem Förder-
verein
 −vielfältige kulturelle  
Angebote

Ministerium 
für Bildung, 
Wissenschaft 
und Kultur
III 31
Brunswiker 
Straße 16-22
24105 Kiel
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

2.2 Schule  
Hesterberg
Landesför-
derzentrum 
für Pädago-
gik bei Krank-
heit
Friedrich-
Ebert-Straße 5
24837 
Schles wig

Schulleiterin/
Schulleiter

A 15  
(SoS-Lehr-
amt)

1. August 
2020

 − landesweit zuständiges 
Förderzentrum
 −Schüler/innen der Jahr-
gangsstufen 1 bis 13 und 
Berufsschüler/innen, die 
sich auf zwei Schulstufen 
verteilen
 −24 Lehrkräfte aller Schular-
ten und zwölf sonderpäda-
gogische Fachkräfte
 −Zusammenarbeit in einem 
multiprofessionellen Team
 −Schulleitung im Team
 −enge Vernetzung mit (leiten-
den) Kliniklehrkräften im 
Land
 −Zusammenarbeit mit der 
Europa-Universität Flensburg
 −Entwicklung von Qualitäts-
standards im Krankenhaus-
unterricht
 −Umsetzung und Weiterent-
wicklung bundesweiter und 
internationaler Konzepte, 
Strukturen und Entwicklun-
gen im Krankenhausunter-
richt (Nachteilsausgleich, 
schulisches Wiedereinglie-
derungsmanagement)
 −Durchführung von Fortbil-
dungsveranstaltungen (auch  
bundesweit) für Regelschul-
lehrkräfte, Lehrkräfte im 
Krankenhausunterricht und 
Mitarbeiter weiterer sozia-
ler Berufe
 −Durchführung einer bundes-
weiten Tagung für Kliniklehr-
kräfte im September 2020
 −computergestützte Schul- 
und Personalverwaltung
 −enge Zusammenarbeit mit 
dem Bildungsministerium 
als Schulträger
 −hoher Anteil an schulver-
waltenden Tätigkeiten
 −ständige Evaluierung und 
Weiterentwicklung der 
schulischen Arbeit
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

 −regelmäßiger Austausch 
mit der ärztlichen Kliniklei-
tung
 −Umsetzung von Bera-
tungskonzepten aus dem 
Bereich des Krankenhaus-
unterrichtes (z. B. FiSch), 
die mit Klinikmitarbeitern 
entwickelt wurden
 −weitere Informationen: 
www.schule-hesterberg.de

Ministerium 
für Bildung, 
Wissenschaft 
und Kultur
III 31
Brunswiker 
Straße 16-22
24105 Kiel

2.3 Johann-Hein-
rich-Pestalozzi- 
Schule
Förderzent-
rum mit den 
Schwerpunk-
ten Lernen, 
Sprache und 
emotionale 
und soziale 
Entwicklung
Hufenweg 5
24211 Preetz

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter

A 14  
(SoS-Lehr-
amt)

14 Schüler/
innen intern,
159 Schüler/
innen vom 
Förderzent-
rum inklusiv 
betreut

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −ausschließlich präventiv 
und inklusiv arbeitendes 
Förderzentrum
 −Einzugsbereich: etwa 
3.100 Schüler/innen (25 
Kitas, sechs Grundschu-
len, zwei Gemeinschafts-
schulen an insgesamt 12 
Standorten)
 −engagiertes, flexibles und 
teamfähiges Kollegium (20 
Kolleg/innen)
 −möglichst mehr als eine 
Lehrkraft am jeweiligen 
Standort; teilweise mit regel-
mäßigen Teamtreffen vor Ort
 −präventive und inklusive  
sonderpädagogische 
Unterstützung und Förde-
rung von Schüler/innen mit 
den Förderschwerpunkten 
Lernen, sozial-emotionale 
Entwicklung, Sprache, 
autistisches Verhalten
 −enge Zusammenarbeit mit  
dem zuständigen Förderzen-
trum für geistige Entwick-
lung, dem LFZ kör perlich-
motorischen Entwicklung 
in Schwentinental und dem 
LFZ Hören in Schleswig
 −Ausbildungsschule (zurzeit 
vier Lehramtsanwärter/
innen) auch in Kooperation 
mit anderen Fachrichtungs-
förderzentren (KME und / 
oder GE)
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

 −Teilnahme am Zertifikati-
onskurs digitale Medien für 
Förderzentren
 −Ausstattung jeder Lehrkraft 
mit eigenem Laptop des 
Förderzentrums mit aus-
gesuchten Programmen 
zur Arbeit an den einzelnen 
Schulstandorten
 −Beratung und Unterstüt-
zung aller an Schule Betei-
ligten, Kooperations- und 
Netzwerkarbeit mit den 
unterschiedlichen schu-
lischen und außerschuli-
schen Institutionen
 −Sondermaßnahmen / Pool-
lösungen: Familie in Schule 
(FiSch), Sprachheilinten-
sivmaßnahme für den Kreis 
Plön (SIM), Leseintensiv-
kurs (LIK), Matheintensiv-
kurs (LIK)
 −Kooperation an allen Stand-
orten mit Schulsozialarbeit, 
Schulassistenz, ASD, 
Eingliederungshilfe, Jugend-
ärztlichem Dienst, Schul-
psychologischem Dienst
 −kollegiale Fallberatung
 −etablierte Erziehungs-
hilfe - Tandemarbeit an 
den Partnerschulen sowie 
Zusammenarbeit mit dem 
kooperativen Schultraining 
auf dem Koppelsberg
 −zwei Flexible Übergangs-
phasen in der GemS 
Preetz (mit Berufscoach, 
Handlungskonzept Plus)
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

 −schulspezifische Projekte 
an der Gemeinschafts-
schule (Übergangsklasse) 
und weitere Angebote in 
der Integration (individuel-
le Förderung im Bereich 
Mathematik und Deutsch, 
Arbeit im Klassenteam und 
in der Kleingruppe, Klein-
gruppenförderung im Fach 
Englisch, eigene Angebote 
in der Berufsvorbereitung, 
Organisation der Beratung 
in der Berufsvorbereitung 
für Schüler/innen und El-
tern vor Ort an der Schule)
 −präventive Förderung in 
der Kita (Beratung, Diag-
nostik und Förderung im 
Bereich Sprache, Mitarbeit 
AK Kita / Grundschule, 
Begleitung Übergang Kita / 
Grundschule)
 −Fortbildungsreihen für 
Erzieher/innen im Bereich 
„Sprachliche Bildung in der 
Kita“
 −Sprachheilkombiklassen  
in ausgesuchten Grund-
schulen
 −spezielle Angebote in Zu-
sammenarbeit mit Grund-
schulen
 −Gestaltung von Übergän-
gen: Kita - Grundschule; 
Grundschule - Sek. I;  
Sek. I - Berufsschule
 −sehr kooperativer Schul-
träger

Schulamt des 
Kreises Plön
Heinrich-Rie-
per-Straße 6
24306 Plön
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

2.4 Schule am 
Kurpark
Förderzent-
rum mit dem 
Schwerpunkt 
Lernen
Am Kurpark 16
23843 Bad 
Oldesloe

stellvertre-
tende Schul-
leiterin/stell-
vertretender 
Schulleiter

A 14  
(SoS-Lehr-
amt)

169 Schüler/
innen vom 
Förderzent-
rum inklusiv 
betreut

1. August 
2020

 −ausschließlich präventiv 
und integrativ arbeitend
 −gute Kooperation mit den 
drei Grundschulen, zwei 
Gemeinschaftsschulen, 
einer Grund- und Gemein-
schaftsschule und dem 
Gymnasium in Bad  
Oldesloe
 −sonderpädagogische Un-
terstützung in den Regel-
schulen für Schüler/innen 
mit dem Förderschwer-
punkt Lernen, sozial-emo-
tionale Entwicklung, Spra-
che, autistisches Verhalten, 
körperlich-motorische 
Entwicklung und geistige 
Entwicklung
 −enge Zusammenarbeit mit 
den anderen Förderzentren 
im Kreis sowie den Fach-
beraterinnen des BUK und 
BIS-A
 −Ausbildungsschule
 −präventive Sprachheilarbeit 
in den Kitas
 −besondere Beschulungs-
maßnahme für Kinder im 
Grundschulalter
 −besondere Beschulungs-
maßnahme für Jugendliche 
im Sek. I Bereich (in Ko-
operation mit dem Kinder- 
und Jugendhaus St. Josef)
 −engagiertes und koopera-
tives Kollegium (zurzeit 23 
Lehrkräfte)
 −Beratungsteam für die 
Regelschulen im Bereich 
schulische Erziehungshilfe
 −regelmäßige interne kolle-
gialen Fallberatungen
 −gute digitale Ausstattung 
(iPad für jede Lehrkraft zur 
individuellen Förderung der 
Schüler/innen)
 −Mitarbeit in den Flexklas-
sen in Bad Oldesloe
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

 −Berufsorientierungskonzept 
für Schüler/innen mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen
 −Schulsozialarbeiterin für 
Schüler/innen mit sonder-
pädagogischem Förderbe-
darf
 −enge Zusammenarbeit mit 
dem JAW, den Kinder- und 
Jugendhilfeeinrichtungen in 
Bad Oldesloe, der Jugend- 
und Eingliederungshilfe 
und dem Schulträger

Schulamt des 
Kreises Stor-
marn
Mommsen-
straße 11
23843 Bad 
Oldesloe

3. Gemeinschaftsschulen

3.1 Herrendeich-
schule
Grund- und 
Gemein-
schaftsschule
Schulweg 4
25845 Nord-
strand

Schulleiterin/
Schulleiter

A 14 Z  
(GH-Lehramt)

oder

A 14 Z  
(RS-Lehramt /  
Sekundar-
schullehrkräfte  
Sek. I)

oder

A 15 Z  
(Gym-Lehr-
amt)

136 Schüler/
innen

1. August 
2020

 −einzügige Grund- und Ge-
meinschaftsschule
 −Betreuung der Grundschul-
kinder vor und nach dem 
Unterricht
 −Offene Ganztagsschule
 −Ausstattung mit moderner 
Unterrichts- und Informati-
onstechnologie (interaktive 
Tafeln), PC-Raum, Laptop-
wagen
 −neue Schulmensa mit 
Frühstücks- und Mittags-
angebot
 −Ausbildungsschule
 −Studenten im Praktikum
 − inklusive Klassen
 − jahrgangsübergreifendes 
Wahlpflichtangebot
 −Schwimmunterricht in der 
3. Jahrgangsstufe
 −Sinus-aktive Schule
 −Teilnahme am Enrichment-
Programm
 −Projektklasse, Mini-Uno
 −Berufsorientierungsange-
bote - regelmäßige Berufs-
beratung durch die Arbeits-
agentur
 −Nationalparkschule, enge 
Zusammenarbeit mit dem 
Nationalparkamt



ALLGEMEINE VERWALTUNGS- UND PERSONALANGELEGENHEITEN

366 NBI.MBWK.Schl.-H. 2019

Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

 −Halligkooperationsschule 
(Nordstrandischmoor,  
Hooge und Langeness)
 −Koordination von Vertre-
tungsunterricht auf den 
Halligen und Blockunter-
richt der Halligschüler/
innen auf Nordstrand
 −Schüleraustausch mit 
Polen
 −Schülerbücherei
 −Schulbiotop
 −aufgeschlossenes, en-
gagiertes Kollegium mit 
derzeit 18 Lehrkräften
 − teamorientierte Leitungs-
struktur
 − feste etablierte Zusam-
menarbeit mit dem Team 
der Schulsozialpädagogik 
(Tandem)
 −Kooperation mit den be-
ruflichen Schulen in Nord-
friesland
 −Zusammenarbeit mit der 
Kita Nordstrand
 −enge Zusammenarbeit mit 
dem Förderzentrum Husum
 −konstruktive und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit 
mit der Elternschaft und 
einem sehr engagierten 
Schulträger

Schulamt des 
Kreises Nord-
friesland
Marktstraße 6
25813 Husum
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

3.2 Grund- und 
Gemein-
schaftsschule 
Schenefeld
Rosenstieg 16
25560 
Schenefeld

Schulleiterin/
Schulleiter

A 15  
(GH-Lehramt)

oder

A 15  
(RS-Lehramt /  
Sekundar-
schullehrkräfte  
Sek. I)

oder

A 15 Z  
(Gym-Lehr-
amt)

511 Schüler/
innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

 −kooperativer Schulträger
 −acht Grundschul-Klassen
 −elf Sek. I-Klassen
 −engagiertes, erfahrenes 
Kollegium (30 Lehrkräfte, 
Unterstützung durch vier 
Förderzentrumslehrkräfte, 
ein Schulassistent, ein 
Schulsozialpädagoge)
 −sehr kompetentes Sekretä-
rinnenteam
 −Offene Ganztagsschule mit 
vielfältigen Angeboten
 −Betreute Grundschule  
(Ferien sowie Zeiten vor 
und nach dem Unterricht)
 −kindgerechter Mensa-
betrieb
 −sehr gut ausgestattete 
Fachräume
 −Modellschule für „Lernen 
mit digitalen Medien“ seit 
2017
 −Projekt Tabletklasse ab 
Schuljahr 2019/20
 −schulinternes Netzwerk 
(I-SERV)
 −vollständige WLAN-Abde-
ckung im Schulgebäude
 −zwei Computerräume
 −Smartboards in allen Klas-
senräumen der Sek. I und 
aufwachsend in diversen 
Klassenräumen der Grund-
schule
 −optimal ausgelegte Sport-
anlagen (zwei Hallen, 
Lehrschwimmbecken, 
Sportplatz)
 −Kooperation mit ortsnahem 
Gymnasium und RBZ
 −Kooperation mit Kitas des 
Einzugsgebietes

Schulamt des 
Kreises Stein-
burg
Viktoriastraße 
16-18
25524 Itzehoe
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

3.3 Friedrich-Jun-
ge-Schule
Sieker Land-
straße 203
22927 Groß-
hansdorf

Schulleiterin/
Schulleiter

A 15  
(GH-Lehramt)

oder

A 15  
(RS-Lehramt / 
Sekundar-
schullehrkräfte 
Sek. I)

oder

A 15 Z  
(Gym-Lehr-
amt)

373 Schüler/
innen

1. August 
2020

 −dreizügige Gemeinschafts-
schule
 −engagierte und vertrauens-
volle Zusammenarbeit im 
Kollegium mit derzeit 40 
Lehrkräften
 − teamorientierte Leitungs-
strukturen
 −Oberstufenkooperationen 
mit dem Emil-von-Behring-
Gymnasium, der Selma-La-
gerlöf-Gemeinschaftsschu-
le sowie den Beruflichen 
Schulen Ahrensburg und 
Bad Oldesloe
 − intensive Zusammenarbeit 
mit den Förderzentren in 
den Inklusionsklassen
 −notenfreie Leistungsbewer-
tung in den Jahrgängen 5 
und 6
 −Schulsozialpädagogin
 −Schule des Jahres Schles-
wig-Holstein 2018 - 2. 
Preis
 −Berufswahlsiegel-Schule
 −Zukunftsschule seit 2005
 −Klimaschutzprojekt 50/50
 −Ausbildungsschule
 −Gläserne Schule (Sucht- 
und Gewaltprävention)
 −Roberta-Schule
 −Enrichment-Stützpunkt-
schule
 −„Drehtür“-schulinterne Be-
gabtenförderung
 − intensive Leseförderung
 −Englandreise in Jahrgang 8
 −Parisreise im Wahlpflicht-
kurs Französisch
 −Offene Ganztagsschule / 
Mensa
 −nachhaltiges Medienkon-
zept mit guter digitaler 
Ausstattung der Klassen-
zimmer und Fachräume
 −Pilotprojekt iPad-Ausstat-
tung der Schüler/innen ab 
Jahrgang 8
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

 −Projekt „My challenge“ -  
Herausforderungen in 
Jahrgang 8 / Zusammen-
arbeit mit dem Institut für 
Lehrerbildung an der CAU 
Kiel und mit der Universität 
Wuppertal
 −vielfältige sportliche Aktivi-
täten / Sportkurssystem in 
den Jahrgängen 9 und 10 
/ Kooperation mit verschie-
denen Sportvereinen
 −Schulbiotop „Himmelshorst“
 −Streitschlichter-, Schulsa-
nitäter- und Hausaufgaben-
helferausbildung
 −regelmäßige Lern- und 
Laufbahnberatungsgesprä-
che mit den Familien
 −Auszeichnungskultur für 
Leistungsbereitschaft, So-
ziales Engagement, Schul-
leistungen u.a.
 −konstruktive und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit 
mit dem Schulelternbeirat, 
dem Förderverein und dem 
Schulträger
 −Neugestaltung des Verwal-
tungstrakts in Planung
 −weitere Informationen 
www.friedrich-junge-schule-
grosshansdorf.de

Schulamt des 
Kreises Stor-
marn
Mommsen-
straße 11
23843 Bad 
Oldesloe
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

4. Gymnasien

4.1 Schule am 
Meer
Büsum

Die Schule 
ist ein Gym-
nasium mit 
Grund- und 
Gemein-
schaftsschul-
teil.

2. Ausschrei-
bung

Oberstudien-
direktorin/
Oberstudien-
direktor

A 16

rund 550 
Schüler/innen

zum nächst-
möglichen 
Zeitpunkt

Es wird vorausgesetzt, dass 
Bewerberinnen und Bewer-
ber Lehrkräfte der Laufbahn 
Gymnasien sind.
Das spezielle Anforderungs-
profil kann im Referat III 325 
des Ministeriums angefor-
dert werden. *)

Ministerium 
für Bildung, 
Wissenschaft 
und Kultur 
des Landes 
Schleswig-
Holstein
III 325
Postfach 7124
24171 Kiel

4.2 Emil-von-
Behring-
Gymnasium
Großhans-
dorf

(Korrektur 
der Ortsan-
gabe)

Oberstudien-
direktorin/
Oberstudien-
direktor

A 16

rund 680 
Schüler/innen

1. August 
2020

Es wird vorausgesetzt, dass 
Bewerberinnen und Bewer-
ber Lehrkräfte der Laufbahn 
Gymnasien sind.
Das spezielle Anforderungs-
profil kann im Referat III 322 
des Ministeriums angefor-
dert werden. *)

Ministerium 
für Bildung, 
Wissenschaft 
und Kultur 
des Landes 
Schleswig-
Holstein
III 322
Postfach 7124
24171 Kiel

4.3 Theodor-
Storm-Schule
Husum

Oberstudien-
direktorin/
Oberstudien-
direktor

A 16

rund 800 
Schüler/innen

1. August 
2020

Es wird vorausgesetzt, dass 
Bewerberinnen und Bewer-
ber Lehrkräfte der Laufbahn 
Gymnasien sind.
Das spezielle Anforderungs-
profil kann im Referat III 324 
des Ministeriums angefor-
dert werden. *)

Ministerium 
für Bildung, 
Wissenschaft 
und Kultur 
des Landes 
Schleswig-
Holstein
III 324
Postfach 7124
24171 Kiel

*)  Für das Bewerbungsverfahren sind die Bestimmungen des Erlasses aus „Ausschreibungs- 
und Auswahlverfahren zur Besetzung von Schulleiterstellen“ (NBl. 6/1997 vom 3. März 1997 
Seite 238 folgende) zu beachten. Der Bewerbung sollte neben den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf, Darstellung des beruflichen Werdeganges) möglichst bereits eine Anlassbeur-
teilung beigefügt sein, die sich am Anforderungsprofil dieser Schulleiterstelle orientiert.
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Schule Bezeichnung 
der Stelle  
Bes.-Gruppe
Schüleranzahl

Zeitpunkt 
der  
Besetzung

Schulprofil Bewerbungen 
an das

4.4 Auguste-Vik-
toria-Schule
Itzehoe

Oberstudien-
direktorin/
Oberstudien-
direktor

A 16

rund 930 
Schüler/innen

1. August 
2020

Es wird vorausgesetzt, dass 
Bewerberinnen und Bewer-
ber Lehrkräfte der Laufbahn 
Gymnasien sind.
Das spezielle Anforderungs-
profil kann im Referat III 325 
des Ministeriums angefor-
dert werden. *)

Ministerium 
für Bildung, 
Wissenschaft 
und Kultur 
des Landes 
Schleswig-
Holstein
III 325
Postfach 7124
24171 Kiel

4.5 Kaiser-Karl-
Schule
Itzehoe

Oberstudien-
direktorin/
Oberstudien-
direktor

A 16

rund 800 
Schüler/innen

1. Februar 
2020

Es wird vorausgesetzt, dass 
Bewerberinnen und Bewer-
ber Lehrkräfte der Laufbahn 
Gymnasien sind.
Das spezielle Anforderungs-
profil kann im Referat III 325 
des Ministeriums angefor-
dert werden. *)

Ministerium 
für Bildung, 
Wissenschaft 
und Kultur 
des Landes 
Schleswig-
Holstein
III 325
Postfach 7124
24171 Kiel

4.6 Friedrich-
Paulsen-
Schule
Niebüll

Oberstudien-
direktorin/
Oberstudien-
direktor

A 16

rund 1.100 
Schüler/innen

1. Februar 
2020

Es wird vorausgesetzt, dass 
Bewerberinnen und Bewer-
ber Lehrkräfte der Laufbahn 
Gymnasien sind.
Das spezielle Anforderungs-
profil kann im Referat III 324 
des Ministeriums angefor-
dert werden. *)

Ministerium 
für Bildung, 
Wissenschaft 
und Kultur 
des Landes 
Schleswig-
Holstein
III 324
Postfach 7124
24171 Kiel

*)  Für das Bewerbungsverfahren sind die Bestimmungen des Erlasses aus „Ausschreibungs- 
und Auswahlverfahren zur Besetzung von Schulleiterstellen“ (NBl. 6/1997 vom 3. März 1997 
Seite 238 folgende) zu beachten. Der Bewerbung sollte neben den üblichen Unterlagen 
(Lebenslauf, Darstellung des beruflichen Werdeganges) möglichst bereits eine Anlassbeur-
teilung beigefügt sein, die sich am Anforderungsprofil dieser Schulleiterstelle orientiert.



ALLGEMEINE VERWALTUNGS- UND PERSONALANGELEGENHEITEN

372 NBI.MBWK.Schl.-H. 2019

Allgemeine Hinweise

Bei Interesse an einer Bewerbung um eine 
Schulleiterstelle im Bereich der Grund- und 
Gemeinschaftsschulen sowie der Förderzent-
ren können ein detailliertes Schulprofil bei der 
Schule und „Hinweise zur Anfertigung und 
zum Verfahren der dienstlichen Beurteilung“ 
bei den Schulämtern angefordert werden.

Bewerbungen sind mit einer tabellarischen 
Darstellung des beruflichen Werdegangs 
innerhalb eines Monats nach Erscheinen des 
Nachrichtenblattes vorzulegen. Bewerberin-
nen und Bewerber, die sich bereits im Lan-
desdienst befinden, haben ihre Bewerbung 
auf dem Dienstweg vorzulegen. Bitte verzich-
ten Sie aus Gründen des Umweltschutzes auf 
die Verwendung von Kunststoffmappen und 
Plastikhüllen.

Die Landesregierung fordert ausdrücklich 
Frauen auf, sich zu bewerben. Bei gleich-
wertiger Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung werden Frauen im Rahmen der 
gesetzlichen Möglichkeiten bevorzugt berück-
sichtigt.

Die Landesregierung setzt sich für die Be-
schäftigung von Menschen mit Behinderung 
ein. Daher werden schwerbehinderte Bewer-
berinnen und Bewerber bei entsprechender 
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich 
Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben. Auf die Vorlage von Lichtbildern/
Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich 
und bitten daher, hiervon abzusehen.

Richtet sich die Zuordnung einer Stelle zu ei-
ner Besoldungsgruppe nach der Schülerzahl, 
ist die endgültige Einstufung von der Entwick-
lung dieser Zahl abhängig. Maßgeblich ist die 
im Haushaltsplan ausgewiesene Planstelle/ 
Stelle. Daneben müssen die laufbahnrechtli-
chen Voraussetzungen erfüllt sein.

Gemäß § 49 Mitbestimmungsgesetz Schles-
wig-Holstein (MBG Schl.-H.) wird der Haupt-
personalrat (Lehrer) über die Schulleiter-
wahlvorschläge unterrichtet, gegebenenfalls 
wird die Hauptschwerbehindertenvertretung 
beteiligt.

Die Einsichtnahme des Personalrates in  
Bewerbungsunterlagen richtet sich nach  
§ 49 Absatz 2 Satz 1 und 2 MBG Schl.-H.. 
Dienstliche Beurteilungen sind dem Personal-
rat auf Verlangen der Beschäftigten gemäß 
§ 49 Absatz 3 Satz 2 MBG Schl.-H. zugäng-
lich zu machen. Auf das Antragsrecht nach  
§ 51 Absatz 4 MBG Schl.-H. wird hingewiesen.

Eine Schulleiterstelle wird erneut ausgeschrie-
ben, wenn nach der ersten Ausschreibung 
keine Bewerbung oder eine nicht ausreichen-
de Zahl qualifizierter Bewerbungen vorliegt. 
Gleiches gilt, sofern sich auf die Ausschrei-
bung ausschließlich eine bereits an der betref-
fenden Schule tätige Lehrkraft bewirbt (§ 39 
Absatz 3 Satz 1 SchulG).

Schulleiterstellen werden für zwei Jahre im 
Beamtenverhältnis auf Probe vergeben (§ 5 
Landesbeamtengesetz – LBG). Für alle an-
deren Funktionsstellen im Schulbereich wird 
eine Erprobungszeit von einem Jahr festge-
setzt (§ 20 Absatz 2 Nummer 3 LBG).

Die Aufgabenübertragung bei den Stellen der 
stellvertretenden Schulleitung und Koordina-
torenstellen für Grund- und Gemeinschafts-
schulen sowie der Förderzentren erfolgt 
zum angegebenen Termin. Beförderung und 
Einweisung in die Planstelle erfolgen nach 
Vorliegen der laufbahn- und haushaltsrechtli-
chen Voraussetzungen.

Besuchen Sie unseren Online-Stellenmarkt 
Schule für Lehrkräfte unter www.lehrerstellen-
online.schleswig-holstein.de.

Die aktuellen Stellenausschreibungen des 
IQSH finden Sie unter www.iqsh.schleswig-
holstein.de.
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Berufung von 
Kreisschulsportbeauftragten

Im Kreis Herzogtum-Lauenburg ist zum  
1. Februar 2020 die / der Kreisschulsport-
beauftragte für die Dauer von sechs Jahren 
vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur neu zu berufen. Bewerbungen von 
Lehrkräften aller Schularten, die die Lehrbefä-
higung für das Fach Sport besitzen und ihren 
Dienstort im Kreis Herzogtum-Lauenburg ha-
ben, sind bis zum 29. November 2019 an das 
Schulamt des Kreises Herzogtum-Lauenburg 
zu richten. Die Wiederberufung ist möglich.

Für die Tätigkeit als Kreisschulsport-
beauftragte/r werden 10 Ausgleichsstunden 
auf der Grundlage des Erlasses vom 26. Juli 
2016 (NBl. MSB. Schl.-H. S. 173) gewährt. 

Die Landesregierung ist darüber hinaus 
gesetzlich verpflichtet, Schwerbehinderte zu 
beschäftigen. Schwerbehinderte Bewerberin-
nen und Bewerber werden daher bei entspre-
chender Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Die Landesregierung ist bestrebt, ein Gleich-
gewicht zwischen weiblichen und männlichen 
Beschäftigten in der Landesverwaltung zu er-
reichen. Frauen werden daher bei gleichwerti-
ger Qualifikation im Rahmen der gesetzlichen 
Möglichkeiten vorrangig berücksichtigt. Um 
den Anteil der weiblichen Kreisschulsportbe-
auftragten zu erhöhen, fordert das Ministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur insbe-
sondere Frauen auf, sich zu bewerben. Bei 
ihrer Arbeit haben sie auf einen geschlechter-
sensiblen Sportunterricht hinzuwirken. 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich 
Menschen mit Migrationshintergrund bewer-
ben. 

Eine gute Vernetzung mit Partnern vor Ort 
wäre wünschenswert sowie gute Kenntnisse 
im Bereich Schwimmen. 

Die Kreisschulsportbeauftragten unterstützen 
die Schulaufsichtsbehörden im Rahmen der 
ihnen zugewiesenen Beratungs- und Koor-
dinierungsaufgaben und unterstehen in ihrer 
Funktion der obersten Schulaufsichtsbehörde.

Zu den Aufgaben der oder des Kreisschul-
sportbeauftragten gehören darüber hinaus 
insbesondere:

– Beratung der Schulaufsicht in allen Fragen 
des Schulsports,

– Beratung der Schulleiterinnen und Schul-
leiter und der Lehrkräfte,

– Leitung der Dienstversammlung für die 
Vorsitzenden der Fachkonferenz Sport der 
Schulen im Kreis / in der kreisfreien Stadt,

– Zusammenarbeit mit anderen Trägern des 
Sports und Förderern des Schulsports, 
mit Ausbildungsstätten und Ausbildungs-
einrichtungen für den Sport sowie dem 
Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen 
(IQSH),

– Mitwirkung bei der Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Verein,   

– Planung und Durchführung von Schulsport-
veranstaltungen auf Kreis-, Bezirks- und 
Landesebene im Rahmen der Wettbewer-
be „Jugend trainiert für Olympia & Paralym-
pics“,

– Planung und Durchführung weiterer Schul-
sportveranstaltungen,

– Entwicklung und Durchführung neuer 
schulsportlicher Vergleiche,

– fachliche Beratung der oder des Trägers 
bei der Planung, dem Neubau, der Unter-
haltung und Ausstattung sowie Instandset-
zung von Sportanlagen, bei der Sportstät-
tenverteilung und Nutzung durch Vereine, 
soweit Interessen des Schulsports berührt 
sind.

Europa-Universität Flensburg

Die Europa-Universität Flensburg ist eine 
lebendige Universität in kontinuierlicher Ent-
wicklung, in der die Disziplinengrenzen über-
schreitende Teamarbeit eine prominente Rolle 
spielt: Wir arbeiten, lehren und forschen für 
mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Viel-
falt in Bildungsprozessen und Schulsystemen, 
Wirtschaft und Gesellschaft, Kultur und Um-
welt. Die Europa-Universität Flensburg bietet 
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ein weltoffenes Arbeitsumfeld, das interkultu-
relles Verständnis fördert und Internationalität 
gemeinschaftlich lebt.

An der Europa-Universität Flensburg ist am 
Seminar für Geschichte und Geschichtsdi-
daktik zum 1. Februar 2020 eine halbe Stelle 
einer

abgeordneten Lehrkraft (m/w/d)

zunächst befristet für die Dauer von zwei 
Jahren zu besetzen. Eine Verlängerung der 
Abordnung ist möglich.

Aufgabengebiete:

• Lehre im Umfang von 8 Semesterwochen-
stunden

• schuldidaktische Betreuung der Praktika und 
des Praxissemesters in den lehramtsbezoge-
nen Bachelor- und Master-Studiengängen

• Lehrveranstaltungen in den lehramtsbe-
zogenen BA- und MA-Studiengängen im 
Bereich der schulbezogenen Geschichts-
didaktik und des fachlichen Basisangebots 
nach Maßgabe der Seminarleitung. Er-
wünscht ist die Bereitschaft zur Lehre im 
Bereich der mittelalterlichen und frühneu-
zeitlichen Geschichte

• Erwartet wird ferner die Mitarbeit bei ande-
ren klassischen Aufgaben von Lehrorgani-
sation und akademischer Verwaltung.

Einstellungsvoraussetzungen:

• abgeschlossenes wissenschaftliches 
Hochschulstudium (Master, 1. Staatsex-
amen oder vergleichbarer Abschluss) im 
Fach Geschichte

• mehrjährige Unterrichtserfahrung im Fach 
Geschichte (oder Weltkunde) an Sekun-
darschulen, möglichst auch Erfahrung in 
der Sekundarstufe II. 

Besonders willkommen sind Bewerbungen 
aus Gemeinschaftsschulen. Geboten wird 
das Arbeiten in einem engagierten, am Aus-
tausch interessierten Team.

Die Europa-Universität Flensburg möchte in 
ihren Beschäftigungsverhältnissen die Vielfalt 
der Biografien und Kompetenzen fördern. 

Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich 
Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben. Personen mit einer Schwerbehin-
derung werden bei entsprechender Eignung 
vorrangig berücksichtigt. Die Europa-Univer-
sität Flensburg strebt in allen Beschäftigten-
gruppen eine ausgewogene Geschlechterre-
lation an.

Fachauskünfte erteilt Prof. Dr. Krešimir 
Matijević, E-Mail: Kresimir.Matijevic@uni-flens-
burg.de. Weitere Auskünfte erteilt Frau Alsen, 
Telefon 0461 805-2819, E-Mail: alsen@uni-
flensburg.de.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Bewerbung. Bitte richten Sie 
Ihre aussagekräftigen Unterlagen bis zum  
18. November 2019 (Eingangsdatum) an 
das Präsidium der Europa-Universität Flens-
burg, z. H. Frau Alsen, persönlich/vertraulich, 
Kennziffer 032054, Postfach 2954, 24919 
Flensburg. Auf die Vorlage von Lichtbildern/
Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich 
und bitten daher, hiervon abzusehen.

Am Institut für Sonderpädagogik für den 
Bereich Pädagogik bei Beeinträchtigungen in 
Sprache und Kommunikation an der Europa-
Universität Flensburg ist zum 1. Februar 2020 
eine unbefristete Stelle als

Lehrkraft für besondere Aufgaben 
bzw. 

Abgeordnete Lehrkraft 
(Entgeltgruppe 13 TV-L / BesGr. A 13, 50%)

zu besetzen.

Aufgabengebiet: 

– Lehre in der Pädagogik bei Beeinträchti-
gungen in Sprache und Kommunikation im 
Umfang von 8 SWS

– Mitarbeit in der Betreuung von Abschluss-
arbeiten

– Unterstützung in der Organisation der son-
derpädagogischen Studiengänge an der 
EUF

– Betreuung von Studierenden in Schul-
praktika und in der sprachpädagogischen 
Ambulanz
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Sie können sich bewerben, wenn Sie:

– über einen einschlägigen wissenschaftli-
chen Hochschulabschluss (Master oder 
vergleichbar) der Sonderpädagogik oder 
vergleichbarer Studiengänge mit Schwer-
punkten in der Pädagogik bei Beeinträch-
tigungen in Sprache und Kommunikation 
bzw. Hören verfügen. 

– eine qualifizierte Promotion abgeschlossen 
haben.

Folgende Einstellungsoptionen sind im Falle 
einer fehlenden Promotion möglich:

• Lehrkräfte des Landes Schleswig-Holstein 
können sich aus einem Beamtenverhält-
nis an die Europa-Universität Flensburg 
befristet für zwei Jahre abordnen lassen. 
Eine solche Abordnung kann gemäß § 67 
Absatz 2 HSG bis zu einer Gesamtdauer 
von acht Jahren verlängert werden.

• Für Bewerber/innen ohne qualifizierte 
Promotion ist eine Einstellung befristet für 
zwei Jahre möglich, sofern eine Abordnung 
nicht möglich ist.

Wir freuen uns besonders über Ihre Bewer-
bung, wenn Sie

– Erfahrungen in der sprachlichen Bildung in 
der Inklusion mitbringen.

– Erfahrungen in der sprachpädagogischen 
Förderung (Fachunterricht) in der Sekun-
darstufe nachweisen.

– bereit sind, auf Englisch und/oder Dänisch 
zu lehren.

– über gebärdensprachliche Kenntnisse ver-
fügen.

Die Europa-Universität Flensburg möchte in 
ihren Beschäftigungsverhältnissen die Vielfalt 
der Biografien und Kompetenzen fördern. 
Ausdrücklich begrüßen wir es, wenn sich 
Menschen mit Migrationshintergrund bei uns 
bewerben. Personen mit einer Schwerbehin-
derung werden bei entsprechender Eignung 
vorrangig berücksichtigt. Die Europa-Univer-
sität Flensburg strebt in allen Beschäftigten-
gruppen eine ausgewogene Geschlechterre-
lation an.

Bei fachlichen Fragen zum Anforderungsprofil 
und den damit verbundenen Aufgaben wen-
den Sie sich bitte an Frau Prof. Dr. Solveig 
Chilla (Telefon 0461 805-2676 oder E-Mail: 
solveig.chilla@uni-flensburg.de). Für beam-
ten- oder tarifrechtliche Fragen sowie Fragen 
zum Verfahren steht Ihnen Frau Alsen (Telefon 
0461 805-2819 oder E-Mail: alsen@uni-flens-
burg.de) gern zur Verfügung.

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir  
uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Bitte 
richten Sie Ihre aussagekräftigen Unterlagen 
(Lebenslauf, ggf. Ernennungsurkunden, Zeug-
nis über das Staatsexamen oder dergleichen) 
bis zum 30. November 2019 (Eingangsdatum) 
an das Präsidium der Europa-Universität Flens-
burg, z. H. Frau Alsen, persönlich / vertraulich, 
Kennziffer 321916, Postfach 2954, 24919 
Flensburg. Auf die Vorlage von Lichtbildern / 
Bewerbungsfotos verzichten wir ausdrücklich 
und bitten daher, hiervon abzusehen. 

Bundesverwaltungsamt

Die folgende Stelle für Schulleiterinnen oder 
Schulleiter ist zu besetzen:

Deutsche Schule St. Petri-Schule Kopen-
hagen, Dänemark

- Eine dritte Bewerbung für den Auslands-
schuldienst ist möglich. (Drittbewerber) -

Besetzungsdatum:  01.08.2020

Bewerbungsende:  31.01.2020

Integrierte Begegnungsschule mit bikulturel-
lem Schulziel

Klassenstufen: 1-13

Schülerzahl: 622

Schulabschlüsse und Berechtigungen im 
Sekundarbereich I

Deutsches Internationales Abitur

Sekundarabschluss des Landes

Lehrbefähigung für die Sekundarstufen I und II

Bes. Gr. A 15 / A 16 bzw. die entsprechende 
Entgeltgruppe des TV-L

Schulleitererfahrungen sind erforderlich.



ALLGEMEINE VERWALTUNGS- UND PERSONALANGELEGENHEITEN

376 NBI.MBWK.Schl.-H. 2019

Erfahrungen im Auslandsschuldienst sind 
erwünscht. Die Bereitschaft zur Zusammenar-
beit mit kulturellen Einrichtungen im Gastland 
wird erwartet.

Fragebögen für die Bewerbung stehen im 
Internet unter www.auslandsschulwesen.de 
zur Verfügung.

Die Bewerbung ist möglichst umgehend 
zweifach auf dem Dienstweg über Hei-
matschulbehörde und Kultusministerium / 
Senatsverwaltung des Landes an das Bun-
desverwaltungsamt - Zentralstelle für das 
Auslandsschulwesen (ZfA) - zu richten. Eine 
weitere Ausfertigung der Bewerbungsunter-
lagen ist gleichzeitig an das im Kultusminis-
terium / in der Senatsverwaltung des Landes 
zuständige Mitglied des Bund-Länder-Aus-
schusses für schulische Arbeit im Ausland 
(BLASchA) zu senden.

Um direkte Übersendung einer Durchschrift 
des Bewerbungsschreibens, eines ausge-
füllten Fragebogens, eines Lebenslaufs und 
der letzten dienstlichen Beurteilung an die 
ZfA (als Vorabinformation und Fristwahrung, 
gegebenenfalls per E-Mail) wird gebeten.

Nur fristgerecht eingehende Bewerbungen 
können berücksichtigt werden.

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen 
müssen spätestens vier Wochen nach Ablauf 
der Bewerbungsfrist auf dem Dienstweg in 
der ZfA vorliegen. Die ZfA entscheidet über 
die Förderung der Stelle aus Bundesmitteln 
(Vermittlung).

Bewerberinnen und Bewerber müssen die 
in der Ausschreibung angegebene Besol-
dungs-/Entgeltgruppe innehaben. Soweit 
Bewerberinnen und Bewerber diese Voraus-
setzungen noch nicht erfüllen, sind im Aus-
nahmefall Bewerbungen auch dann möglich, 
wenn Tätigkeiten längerfristig und erfolgreich 
wahrgenommen wurden, die im Inland zur 
Einweisung in die ausgeschriebene Besol-
dungsgruppe bzw. zur Eingruppierung in die 
vergleichbare Entgeltgruppe führen können. 
Hierzu ist eine ausdrückliche Empfehlung für 
die Tätigkeit als Schulleiterin oder Schulleiter 
im Ausland durch den Dienstherrn erforder-
lich.

Bitte beachten Sie im Einzelnen die jeweils 
gültigen Verfahrenswege und Bewerbungs-
modalitäten Ihres Bundeslandes.
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